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Thüringer Gesetz zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und zur
verbesserten Teilhabe an kommunalen Entscheidungsprozessen

Vom 9. Oktober 2008

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Änderung des Thüringer Kommunalwahlgesetzes
Artikel 2 Änderung der Thüringer Kommunalordnung
Artikel 3 Änderung des Thüringer Gesetzes über ergänzen-

de Bestimmungen zur Beamtenversorgung
Artikel 4 Inkrafttreten

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Thüringer Kommunalwahlgesetzes

Das Thüringer Kommunalwahlgesetz vom 16. August 1993
(GVBl. S. 530), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 25. November 2004 (GVBl. S. 853), wird wie folgt
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "Gemeinschaft
besitzen" durch die Worte "Union besitzen" ersetzt.

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4  angefügt:

"(4) Bei der Berechnung der Frist nach Absatz 1
Nr. 3 und Absatz 3 ist der Tag der Aufenthaltsnah-
me in die Frist einzubeziehen."

2. Die §§ 4 und 5 erhalten folgende Fassung:

"§ 4
Wahlgebiet, Wahlleiter, Wahlausschuss

(1) Wahlgebiet für die Wahl der Gemeinderatsmitglie-
der und des Bürgermeisters ist die Gemeinde. Wahl-
gebiet für die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters ist
die Ortschaft, für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters
der Ortsteil mit Ortsteilverfassung. Für die Gemeinde-
wahl oder mehrere gleichzeitig stattfindende Gemein-

dewahlen wird ein Wahlausschuss gebildet. Er besteht
aus dem Wahlleiter als Vorsitzenden und vier in der
Gemeinde wahlberechtigten Beisitzern.

(2) Der Gemeinderat beruft den Bürgermeister, einen
der Beigeordneten oder eine Person aus dem Kreis der
Bediensteten der Gemeinde oder der Verwaltungsge-
meinschaft zum Wahlleiter und eine weitere Person zur
Stellvertretung des Wahlleiters. Bewerber, Beauftragte
für Wahlvorschläge und deren Stellvertreter sowie Lei-
ter einer Aufstellungsversammlung für die Gemeinde-
wahl oder eine der gleichzeitig stattfindenden Gemein-
dewahlen können nicht Wahlleiter oder Stellvertreter des
Wahlleiters sein. Die Berufung ist der Rechtsaufsichts-
behörde unverzüglich anzuzeigen.

(3) Der Wahlleiter beruft die Beisitzer und für jeden Bei-
sitzer einen Stellvertreter. Bei der Auswahl der Beisit-
zer und der Stellvertreter sind nach Möglichkeit die Par-
teien und die Wählergruppen in der Reihenfolge der
bei der letzten Gemeinderatswahl erhaltenen Stimmen-
zahlen zu berücksichtigen und die von ihnen rechtzei-
tig vorgeschlagenen Wahlberechtigten zu berufen. Ab-
satz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Der Wahlleiter bestellt einen Schriftführer für den
Wahlausschuss. Dieser ist nur stimmberechtigt, wenn
er zugleich Beisitzer ist.

(5) Der Wahlausschuss hat
1. über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschlä-

ge zu beschließen,
2. das Ergebnis der Wahl in der Gemeinde festzustel-

len.

(6) Der Wahlausschuss ist bei Anwesenheit des Vorsit-
zenden ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Beisitzer beschlussfähig. Er beschließt mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
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me des Vorsitzenden. Über die  Sitzungen des Wahl-
ausschusses hat der Schriftführer eine Niederschrift
zu fertigen. Die Sitzungen des Wahlausschusses sind
öffentlich.

(7) Die Mitglieder des Wahlausschusses, ihre Stellver-
treter und der Schriftführer sind zur unparteiischen
Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit
über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten verpflichtet.

§ 5
Stimmbezirke, Wahlvorsteher, Wahlvorstand,

Briefwahlvorstand

(1) Für die Stimmabgabe werden Stimmbezirke gebil-
det. Jede Gemeinde bildet mindestens einen Stimm-
bezirk. Größere Gemeinden können in mehrere Stimm-
bezirke geteilt werden. Die Einteilung in Stimmbezirke
ist Aufgabe der Gemeindeverwaltung. Die Zahl der
Wahlberechtigten eines Stimmbezirks darf nicht so ge-
ring sein, dass erkennbar wird, wie einzelne Personen
gewählt haben.

(2) Für jeden Stimmbezirk wird ein Wahlvorstand ge-
bildet. Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvor-
steher als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und wei-
teren drei bis sieben Wahlberechtigten als Beisitzern.
Die Mitglieder der Wahlvorstände werden vom Wahl-
leiter berufen. Bei der Auswahl der Beisitzer und der
Stellvertreter sind nach Möglichkeit die Parteien und
die Wählergruppen in der Reihenfolge der bei der letz-
ten Gemeinderatswahl erhaltenen Stimmenzahlen zu
berücksichtigen und die von ihnen rechtzeitig vorge-
schlagenen Wahlberechtigten zu berufen. Der Wahl-
leiter bestellt aus dem Kreis der Beisitzer einen Schrift-
führer und dessen Stellvertreter. Bewerber, Beauftrag-
te für Wahlvorschläge und deren Stellvertreter sowie
Leiter einer Aufstellungsversammlung für die Gemein-
dewahl oder eine der gleichzeitig stattfindenden Ge-
meindewahlen können nicht Mitglied des Wahlvor-
stands sein. Für die Wahl des Ortschafts- und Ortsteil-
bürgermeisters gilt dies nur für das jeweilige Wahlge-
biet der Ortschafts- und Ortsteilbürgermeisterwahl. In
Gemeinden, die nur einen Stimmbezirk bilden, über-
nimmt der Wahlausschuss die Geschäfte des Wahl-
vorstands.

(3) In Gemeinden, die mehr als einen Stimmbezirk bil-
den, können zusätzliche Wahlvorstände für die Ermitt-
lung des Ergebnisses der Briefwahl (Briefwahlvorstän-
de) gebildet werden. Die Zahl der auf einen Briefwahl-
vorstand entfallenden Wahlbriefe darf nicht so gering
sein, dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberech-
tigte gewählt haben.

(4) Die Gemeinden sind befugt, personenbezogene
Daten von Wahlberechtigten zum Zweck ihrer Beru-
fung zu Mitgliedern von Wahlvorständen zu erheben,
zu verarbeiten und zu nutzen. Zu diesem Zweck dür-
fen personenbezogene Daten von Wahlberechtigten,
die zur Tätigkeit in Wahlvorständen geeignet sind, auch
für zukünftige Wahlen verarbeitet werden, sofern der

Betroffene der Verarbeitung und Nutzung nicht wider-
sprochen hat. Der Betroffene ist über das Widerspruchs-
recht zu unterrichten. Im Einzelnen dürfen folgende
Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden: Name,
Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummern,
Zahl der Berufungen zum Mitglied eines Wahlvorstands
und die dabei ausgeübte Funktion.

(5) Auf Ersuchen der Gemeinde sind zur Sicherstellung
der Durchführung der Wahl Behörden des Landes, der
Gemeinden, der Landkreise und der sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehenden juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts verpflichtet, aus dem Kreis
ihrer Bediensteten unter Angabe von Name, Vorname,
Geburtsdatum und Anschrift zum Zweck der Berufung
zu Mitgliedern der Wahlvorstände Personen, die im
Gebiet der ersuchenden Gemeinde wohnen, zu benen-
nen und für die Mitwirkung im Wahlvorstand freizustel-
len. Das Ersuchen ist nur zulässig, wenn zuvor alle
Bemühungen zur Gewinnung freiwilliger Wahlhelfer in
der Gemeinde erfolglos waren. Die ersuchte Stelle hat
die Betroffenen über die übermittelten Daten und den
Empfänger zu benachrichtigen."

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 und 3  erhalten folgende Fassung:

"(2) Die Gemeindeverwaltung benachrichtigt spätes-
tens am 21. Tag vor der Wahl die Wahlberechtigten
von ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis.

(3) Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, an Werk-
tagen vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl (Einsichts-
frist) während der allgemeinen Öffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis
eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur Überprü-
fung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen
Personen haben Wahlberechtigte während der Ein-
sichtsfrist nur dann ein Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann. Das Recht zur Überprüfung nach Satz 2
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk
nach dem Thüringer Meldegesetz eingetragen ist.
Ort und Zeit der Möglichkeit zur Einsichtnahme sind
in ortsüblicher Weise vor Beginn der Einsichtsfrist
öffentlich bekannt zu machen."

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort "Auslegungsfrist"
durch das Wort "Einsichtsfrist" ersetzt.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Ein Wahlberechtigter, der im Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder der aus einem von ihm nicht
zu vertretenden Grund in das Wählerverzeichnis
nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag
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einen Wahlschein von der Gemeindeverwaltung. § 6
Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend."

b) In Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 wird das Wort "Wahlum-
schlag" durch das Wort "Stimmzettelumschlag" er-
setzt.

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte "durch ein
körperliches Gebrechen" durch die Worte "wegen
einer körperlichen Beeinträchtigung" ersetzt.

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 1 wird jeweils
das Wort "Gemeindewahlausschuss" durch das
Wort "Wahlausschuss" ersetzt.

b) In Absatz 6 wird  das Wort "Gemeindewahlleiter"
durch das Wort "Wahlleiter" ersetzt.

6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Unzulässige Beeinflussung, unzulässige Veröffent-
lichung von Befragungen, Wahlgeheimnis"

b) In Absatz 1 werden die Worte "im Umkreis von
50 Meter um den" durch die Worte "unmittelbar vor
dem" ersetzt.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Den mit der Durchführung der Wahl betrauten
Behörden und den Wahlorganen ist es untersagt,
den Inhalt der Stimmrechtsausübung in irgendein-
er Weise zu beeinflussen oder das Wahlgeheimnis
zu verletzen."

7. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt:

"(2) Papierart, Druck, Form und Ausführung der
Stimmzettel müssen so beschaffen sein, dass die
Geheimhaltung der Wahl gewährleistet ist."

8. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung "(1)" wird gestrichen.

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

9. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort "Wahlkreis" durch
das Wort "Wahlgebiet" ersetzt.

b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Liegt das vorzeitige Ende jedoch 42 Monate nach
Beginn der gesetzlichen Amtszeit oder später, wird

der Gemeinderat für den Rest der gesetzlichen
Amtszeit sowie für die gesetzliche Amtszeit, die den
nächsten allgemeinen Wahlen der Gemeinderats-
mitglieder folgt, gewählt."

10. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne
des Artikels 21 des Grundgesetzes oder von Wäh-
lergruppen aufgestellt werden. Jede Partei oder
Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen. Parteien und Wählergruppen (Wahlvor-
schlagsträger) können einen Wahlvorschlag gemein-
sam aufstellen. Alle Wahlvorschläge müssen die
eigenhändigen Unterschriften von mindestens zehn
Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen
Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunter-
zeichnungen erklärt der Wahlausschuss die Unter-
zeichnung für ungültig."

b) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort "Namen"
die Worte "und gegebenenfalls die Kurzbezeich-
nung" eingefügt.

c) Die Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung:

"(5) Wahlvorschläge von Parteien und Wählergrup-
pen, die nicht aufgrund eines eigenen einzelnen
Wahlvorschlags seit der letzten Wahl im Bundes-
tag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemein-
derat ununterbrochen vertreten sind, müssen zu-
sätzlich zu den nach Absatz 1 Satz 4 erforderlichen
Unterzeichnungen von viermal so vielen Wahlbe-
rechtigten unterstützt werden, wie Gemeinderats-
mitglieder zu wählen sind. Eine Partei oder Wähler-
gruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines ge-
meinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder in der
Gemeinde vertreten ist, benötigt bei Einreichung ei-
nes eigenen einzelnen Wahlvorschlags zusätzliche
Unterstützungsunterschriften nach Satz 1. Ein ge-
meinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzli-
chen Unterstützungsunterschriften nach Satz 1,
wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten
Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im
Kreistag  aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn
einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit ei-
nem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keine Un-
terstützungsunterschriften nach Satz 1 benötigen
würde.

(6) Für Wahlvorschläge, für die Unterstützungsun-
terschriften nach Absatz 5 Satz 1 erforderlich sind,
werden vom Tag nach der Einreichung bis 18 Uhr
des 34. Tages vor dem Wahltag (Eintragungsfrist)
bei der Gemeinde Unterstützungslisten ausgelegt.
Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag un-
terstützen wollen, haben sich darin unter Angabe
ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ih-
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res Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhän-
dige Unterschrift zu leisten. Ausgeschlossen sind
Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe Wahl
sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste einge-
tragen oder einen Wahlvorschlag nach Absatz 1
Satz 3 unterzeichnet haben. Wer glaubhaft macht,
dass er wegen Krankheit oder einer körperlichen
Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutba-
ren Schwierigkeiten in der Lage ist, einen Eintra-
gungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag einen
Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem
Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberech-
tigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Un-
terstützung eines bestimmten Wahlvorschlags er-
klärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung
im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. Die wahl-
berechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein
außerdem an Eides statt zu versichern, dass die
Voraussetzungen nach Satz 4 vorliegen. Gegen die
Versagung eines Eintragungsscheins ist der Ver-
waltungsrechtsweg gegeben. Das Vorverfahren
nach § 68 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung
entfällt."

11. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Alle von einer Partei oder Wählergruppe auf-
zustellenden Bewerber müssen in einer zu die-
sem Zweck für das Wahlgebiet einberufenen
Versammlung von den im Zeitpunkt ihres Zu-
sammentritts im Wahlgebiet wahlberechtigten
Mitgliedern der Partei oder Angehörigen der
Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt
werden."

bb)Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

"Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Ver-
sammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewer-
bern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsa-
men Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Ver-
sammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger durchzuführen."

b) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 ein-
gefügt:

"(2) Personen, die nach § 17 Abs. 2 Satz 3 bei Weg-
fall von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen
Wählbarkeitsverlust aufgestellt werden sollen (Er-
satzbewerber), sind in gleicher Weise wie Bewer-
ber zu wählen."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt
geändert:

aa) In Satz 2 werden das Wort "Gemeindewahllei-
ter" durch das Wort "Wahlleiter" und das Wort
"ist" durch die Worte "und die Anforderungen
nach Absatz 1 Satz 2 und 3 beachtet worden
sind" ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort "Gemeindewahlleiter"
durch das Wort "Wahlleiter" ersetzt.

12. In § 16 Abs. 3 wird das Wort "Gemeindewahlleiter" durch
das Wort "Wahlleiter" ersetzt.

13. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Der Wahlleiter fordert frühestens drei Monate und
spätestens am 58. Tag vor der Wahl durch öffentli-
che Bekanntmachung in ortsüblicher Weise zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen auf."

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort "Gemeindewahlleiter"
durch das Wort "Wahlleiter" ersetzt.

bb) In Satz 3 werden das Semikolon durch einen
Punkt ersetzt und der bisherige Halbsatz 2 auf-
gehoben.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort "Gemeindewahlleiter"
durch das Wort "Wahlleiter" ersetzt.

bb) In Satz 3 wird der Klammerzusatz "(§ 14 Abs. 1
Satz 3)" durch den Klammerzusatz "(§ 14 Abs. 1
Satz 4)" ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort "Gemeindewahlaus-
schuß" durch das Wort "Wahlausschuss" ersetzt.

bb) In Satz 5 werden die Worte "über ganz oder
teilweise für ungültig erklärte Wahlvorschläge
oder Listenverbindungen" gestrichen.

e) In Absatz 5 werden das Wort "Gemeindewahlaus-
schuß" durch das Wort "Wahlausschuss" und das
Wort "Gemeindewahlausschusses" durch das Wort
"Wahlausschusses" ersetzt.

14. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden das Wort "Gemeindewahlleiter"
durch das Wort "Wahlleiter" und das Wort "Gemein-
dewahlausschuß" durch das Wort "Wahlausschuss"
ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Wort "Gemeindewahlleiter"
durch das Wort "Wahlleiter"  ersetzt.
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15. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein gülti-
ger Wahlvorschlag zugelassen, so wird die Wahl
als Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorgeschla-
genen Bewerber und ohne das Recht der Stimmen-
häufung auf einen Bewerber durchgeführt. Der
Wähler hat so viele Stimmen wie Gemeinderatsmit-
glieder zu wählen sind."

b) Nach Absatz 1 werden folgende neue Absätze 2
und 3 eingefügt:

"(2) Liegt nur ein gültiger Wahlvorschlag vor, wird
dieser auf dem Stimmzettel vorgedruckt. Der Wäh-
ler kann Bewerber streichen und Stimmen an wähl-
bare Personen vergeben, indem er diese mit Nach-
namen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeu-
tig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel hand-
schriftlich hinzufügt. Kennzeichnet der Wähler den
Wahlvorschlag in der Kopfleiste, so wählt er dadurch
so viele Bewerber des Wahlvorschlags in der Rei-
henfolge ihrer Benennung wie Gemeinderatsmitglie-
der zu wählen sind. Kennzeichnet der Wähler den
Wahlvorschlag in der Kopfleiste und streicht Bewer-
ber, kann er ebenso viele wählbare Personen mit
Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst ein-
deutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel
handschriftlich hinzufügen, wie er Bewerber gestri-
chen hat.

(3) Liegt kein gültiger Wahlvorschlag vor, vergibt der
Wähler seine Stimmen dadurch, dass er wählbare
Personen mit Namen, Vornamen und Beruf oder in
sonst eindeutig bezeichnender Weise auf dem
Stimmzettel handschriftlich einträgt."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und wie folgt
geändert:

aa)Die Nummern 1 und 2 werden aufgehoben.

bb)Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden die
Nummern 1 bis 3.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5.

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und erhält fol-
gende Fassung:

"(6)Gewählt sind so viele Personen, wie Gemein-
deratssitze zu vergeben sind. Die Reihenfolge der
Gewählten richtet sich nach der Stimmenzahl. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Nachrücker
werden in der Reihenfolge der Stimmenzahl beru-
fen."

16. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 6 bis 8 erhält folgende Fassung:

"Gibt der Wähler weniger als drei Stimmen ab oder
streicht er Bewerber, so wird die Gültigkeit der
Stimmabgabe dadurch nicht berührt. Kennzeichnet
der Wähler einen Wahlvorschlag, ohne seine Stim-
men einzelnen Bewerbern zu geben, so entfallen
auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags
mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils
eine Stimme. Kennzeichnet der Wähler einen Wahl-
vorschlag und vergibt er gleichzeitig innerhalb der
Stimmenzahl an einzelne Bewerber Stimmen, so ha-
ben die auf die Bewerber abgegebenen Stimmen
Vorrang vor der Kennzeichnung des Wahlvorschla-
gs; nur gegebenenfalls verbleibende Stimmen ent-
fallen auf die Bewerber des Wahlvorschlags in der
Reihenfolge ihrer Benennung mit Ausnahme von ge-
strichenen Bewerbern."

17. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird das Wort "Wahlumschlag" durch
das Wort "Stimmzettelumschlag" und das Wort
"Wahlumschlags" durch das Wort "Stimmzettelum-
schlags" ersetzt.

b) In Nummer 5 wird das Wort "Wahlumschläge" durch
das Wort "Stimmzettelumschläge" ersetzt.

c) In Nummer 8 wird das Wort "Wahlumschlag" durch
das Wort "Stimmzettelumschlag" ersetzt.

18. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Verweisung "den Absät-
zen 1 und 2" durch die Verweisung "Absatz 1" er-
setzt.

19. § 23 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort "Gemeindewahlleiter" durch
das Wort "Wahlleiter" ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort "Gemeindewahlleiters" durch
das Wort "Wahlleiters" ersetzt.

20. Die Überschrift des Dritten Abschnitts erhält folgende
Fassung:

"Wahl der Bürgermeister, Ortschafts- und Ortsteilbür-
germeister"

21. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"(1) Der Bürgermeister wird in allen Gemeinden in
allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahl un-
mittelbar von den Wahlberechtigten gewählt. Die Be-
stimmungen des Ersten und Zweiten Abschnitts des
Ersten Teils gelten entsprechend für die Wahl der
Bürgermeister, soweit sich nicht aus der Thüringer
Kommunalordnung (ThürKO) und den folgenden
Bestimmungen etwas anderes ergibt.



358 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

(2) Für das Amt des Bürgermeisters wählbar ist jede
wahlberechtigte Person im Sinne des § 1, die am
Tag der Wahl
1. das 21. Lebensjahr vollendet hat,
2. nicht nach § 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen

ist,
3. im Fall der Bewerbung um das Amt des ehren-

amtlichen Bürgermeisters seit mindestens
sechs Monaten in der Gemeinde ihren Aufent-
halt hat.

Zum hauptamtlichen Bürgermeister kann auch ge-
wählt werden, wer zur Zeit der Wahl seinen Aufent-
halt nicht in der Gemeinde hat. Zum hauptamtli-
chen Bürgermeister kann nicht gewählt werden, wer
am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet hat; § 25
des Beamtenrechtsrahmengesetzes findet im Üb-
rigen keine Anwendung."

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort "Gemeindewahl-
leiter" durch das Wort "Wahlleiter" ersetzt.

c) Die Absätze 4 bis 6 erhalten folgende Fassung:

"(4) Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber
enthalten. Wahlvorschläge können auch von Ein-
zelbewerbern eingereicht werden. Diese Wahlvor-
schläge müssen die Unterschriften von mindestens
fünfmal so vielen Wahlberechtigten tragen, wie Ge-
meinderatsmitglieder in der Gemeinde zu wählen
sind. Findet die Bürgermeisterwahl nicht gleichzei-
tig mit der Wahl des Gemeinderats statt, ist für die
Anzahl der Unterstützungsunterschriften nach § 14
Abs. 5 und nach Satz 3 die gesetzliche Anzahl von
Gemeinderatsmitgliedern bei Beginn der laufenden
gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats zugrunde
zu legen. Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister
als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsun-
terschriften nach Satz 3 erforderlich. Der Wahlvor-
schlag eines Einzelbewerbers trägt dessen Nach-
namen als Kennwort.

(5) Der Wähler hat eine Stimme.

(6) Hat der Wahlausschuss mehrere Wahlvorschlä-
ge als gültig zugelassen, gibt der Wähler seine Stim-
me in der Weise ab, dass er auf dem amtlichen
Stimmzettel den Bewerber kennzeichnet, dem er
seine Stimme geben will. Streichungen gelten nicht
als Stimmvergabe. Die Stimmabgabe ist ungültig,
wenn der Stimmzettel
1. erkennbar nicht amtlich hergestellt ist,
2. mit einem äußeren Merkmal versehen ist,
3. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erken-

nen lässt,
4. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält."

d) Nach Absatz 6 werden folgende neue Absätze 7
und 8 eingefügt:

"(7) Hat der Wahlausschuss nur einen oder keinen
Wahlvorschlag als gültig zugelassen, gibt der Wäh-
ler seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem
amtlichen Stimmzettel entweder den Bewerber des
aufgedruckten zugelassenen Wahlvorschlags kenn-

zeichnet oder eine wählbare Person mit Nachna-
men, Vornamen und Beruf einträgt. Die Stimmab-
gabe ist ungültig, wenn
1. der Stimmzettel erkennbar nicht amtlich herge-

stellt ist,
2. der Stimmzettel mit einem äußeren Merkmal ver-

sehen ist,
3. der Stimmzettel den Willen des Wählers nicht

zweifelsfrei erkennen lässt,
4. der Stimmzettel einen Zusatz oder Vorbehalt ent-

hält; dies gilt nicht für das Streichen des Bewer-
bers oder für das Hinzufügen einer wählbaren
Person,

5. die Person, die der Wähler wählen will, nicht
wählbar ist.

(8) Gewählt ist, wer die meisten der abgegebenen
gültigen Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los."

e) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 9.

f) Nach dem neuen Absatz 9 wird folgender Absatz 10
angefügt:

"(10) Stirbt ein Bewerber oder verliert ein Bewerber
seine Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahl-
vorschlags, aber vor der Wahl, so findet die Wahl
nicht statt. Die Wahl wird zu einem Termin nachge-
holt, der innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
dem Tag der ausgefallenen Wahl liegen soll; den
Wahltermin bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde.
Als gültig zugelassene Wahlvorschläge behalten ihre
Gültigkeit. Wurde der verstorbene oder nicht mehr
wählbare Bewerber von einer Partei oder Wähler-
gruppe aufgestellt, kann diese einen neuen Wahl-
vorschlag aufstellen; die Bestimmungen über die
Aufstellung, Einreichung, Prüfung und Bekanntma-
chung von Wahlvorschlägen finden Anwendung."

22. Die §§ 25 und 26 erhalten folgende Fassung:

"§ 25
Amtszeit des Bürgermeisters

(1) Der Bürgermeister wird auf die Dauer von sechs
Jahren gewählt. Den Wahltermin, der innerhalb der letz-
ten drei Monate der Amtszeit des vorhergehenden Bür-
germeisters liegen soll, bestimmt die Rechtsaufsichts-
behörde. Die Amtszeit beginnt am Tag nach der Annah-
me der Wahl, jedoch nicht vor Ablauf der Amtszeit des
vorhergehenden Bürgermeisters.

(2) Endet das Beamtenverhältnis vor Ablauf der Amts-
zeit, so findet eine Neuwahl an einem Termin statt, der
innerhalb der nächsten drei Monate liegen soll. Den
Wahltermin bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde. Die
Sätze 1 und 2 gelten  auch dann, wenn das Ruhen der
Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis ei-
nes hauptamtlichen Bürgermeisters wegen der Wahl in
eine gesetzgebende Körperschaft eintritt.

(3) Steht im Fall des Absatzes 2 schon vorher fest, wann
das Beamtenverhältnis des Bürgermeisters endet, so
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bestimmt die Rechtsaufsichtsbehörde einen möglichst
noch innerhalb der letzten drei Monate des Beamten-
verhältnisses des Bürgermeisters liegenden Wahlter-
min. Die Amtszeit des Neugewählten beginnt nicht vor
Ende des Beamtenverhältnisses seines Vorgängers.

 § 26
Wahl und Amtszeit des Ortschafts- und

Ortsteilbürgermeisters

(1) Für die Wahl des Ortschafts- und Ortsteilbürger-
meisters gelten die Bestimmungen für den ehrenamtli-
chen Bürgermeister in § 24 bezogen auf die Ortschaft
und den Ortsteil mit Ortschaftsverfassung entspre-
chend, soweit sich nicht aus der Thüringer Kommunal-
ordnung und den folgenden Bestimmungen etwas an-
deres ergibt.

(2) Ortschafts- und Ortsteilbürgermeister werden
zugleich mit den Gemeinderatsmitgliedern von den in
der Ortschaft oder in dem Ortsteil mit Ortsteilverfas-
sung Wahlberechtigten gewählt. Die Amtszeit beginnt
und endet mit der gesetzlichen Amtszeit des Gemein-
derats nach § 13 Abs. 2.

(3) Endet das Beamtenverhältnis eines Ortschafts- oder
Ortsteilbürgermeisters vor dem Ablauf der gesetzlichen
Amtszeit des Gemeinderats, so findet eine Neuwahl
für den Rest der gesetzlichen Amtszeit an einem Ter-
min statt, der innerhalb der nächsten drei Monate lie-
gen soll. Den Wahltermin bestimmt die Rechtsaufsichts-
behörde. Die Amtszeit beginnt am Tag nach der An-
nahme der Wahl. Endet das Beamtenverhältnis des
Ortschafts- oder Ortsteilbürgermeisters erst 54 Mona-
te nach Beginn der gesetzlichen Amtszeit des Gemein-
derats oder später, wird der Ortschafts- oder Ortsteil-
bürgermeister nicht mehr für den Rest der gesetzlichen
Amtszeit neu gewählt. Ist die Wahl des Ortschafts- oder
Ortsteilbürgermeisters nicht mit einer Gemeinderats-
wahl verbunden, sollen die zu Mitgliedern des Wahl-
ausschusses und der Wahlvorstände zu berufenden
Wahlberechtigten ihren Aufenthalt im Sinne des § 1
Abs. 1 Nr. 3 in der Ortschaft oder dem Ortsteil mit Ort-
schaftsverfassung haben.

(4) Steht im Fall des Absatzes 2 schon vorher fest, wann
das Beamtenverhältnis des Ortschafts- oder Ortsteil-
bürgermeisters endet, so bestimmt die Rechtsaufsichts-
behörde einen möglichst noch innerhalb der letzten drei
Monate der Amtszeit liegenden Wahltermin. Die Amts-
zeit des Neugewählten beginnt nicht vor Ende des Be-
amtenverhältnisses seines Vorgängers.

(5) Sind für die Aufstellung von Wahlvorschlägen zu-
sätzliche Unterstützungsunterschriften im Sinne des
§ 24 Abs. 4 erforderlich, ist auf die gesetzliche Anzahl
der Ortschafts- oder Ortsteilratsmitglieder abzustellen."

23. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Für die Wahl der Kreistagsmitglieder gelten die
Bestimmungen des Ersten und Zweiten Abschnitts

des Ersten Teils bezogen auf den Landkreis ent-
sprechend, soweit sich nicht aus der Thüringer Kom-
munalordnung und den folgenden Bestimmungen
etwas anderes ergibt."

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

"(4) Wahlvorschläge von Parteien und Wählergrup-
pen, die nicht aufgrund eines eigenen oder gemein-
samen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl unun-
terbrochen im Bundestag, im Thüringer Landtag
oder im Kreistag vertreten sind, müssen zusätzlich
zu den nach § 14 Abs. 1 Satz 4 erforderlichen Un-
terzeichnungen von viermal so vielen Wahlberech-
tigten unterstützt werden, wie Kreistagsmitglieder
zu wählen sind. Eine Partei oder Wählergruppe, die
nur als Wahlvorschlagsträger eines gemeinsamen
Wahlvorschlags im Kreistag vertreten ist, benötigt
bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvor-
schlags zusätzliche Unterstützungsunterschriften
nach Satz 1. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag be-
darf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschrif-
ten nach Satz 1, wenn dessen Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im
Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder
wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger mit
einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keine Un-
terstützungsunterschriften nach Satz 1 benötigen
würde. Die Unterstützungslisten nach § 14 Abs. 6
werden zusätzlich bei den Gemeindeverwaltungen
des Landkreises ausgelegt."

24. § 28 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Für die Wahl des Landrats gelten § 27 und die Be-
stimmungen des Ersten Teils zur Wahl des Bürgermeis-
ters entsprechend, soweit sich nicht aus der Thüringer
Kommunalordnung etwas anderes ergibt. Für die Amts-
zeit des Landrats finden die für den hauptamtlichen
Bürgermeister geltenden Bestimmungen entsprechen-
de Anwendung."

25. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Amtsantrittshindernisse, Verlust des Amtes"

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Gemeinderatsmitglieder, Kreistagsmitglieder,
Bürgermeister, Ortschaftsbürgermeister, Ortsteilbür-
germeister und Landräte verlieren ihr Amt, wenn sie
die Wählbarkeit verlieren."

c) Nach Absatz 1 werden folgende neue Absätze 2
und 3 eingefügt:

"(2) Eine in den Gemeinderat oder in den Kreistag
gewählte Person kann ihr Amt nicht antreten, ein
Gemeinderatsmitglied oder ein Kreistagsmitglied
verliert sein Amt
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1. bei Verweigerung der Verpflichtung nach § 24
Abs. 2 oder § 103 Abs. 2 ThürKO,

2. in den Fällen des § 23 Abs. 4 oder des § 102
Abs. 4 ThürKO.

(3) Eine zum ehrenamtlichen Bürgermeister ge-
wählte Person kann in den Fällen des § 28 Abs. 4
ThürKO in Verbindung mit § 23 Abs. 4 ThürKO ihr
Amt nicht antreten, ein ehrenamtlicher Bürgermeis-
ter verliert in diesen Fällen sein Amt."

d) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absät-
ze 4 und 5.

e) Nach dem neuen Absatz 5 werden folgende neue
Absätze 6 und 7 eingefügt:

"(6) Die Rechtsaufsichtsbehörde stellt ein Amtsan-
trittshindernis und den Verlust des Amtes spätestens
sechs Wochen, nach dem sie Kenntnis von den
Gründen erhalten hat, fest. Gegen die Entscheidung
der Rechtsaufsichtsbehörde ist der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben. Das Vorverfahren nach § 68
Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung entfällt.

(7) Mit Bestandskraft der Entscheidung nach Ab-
satz 6 ist, soweit nachfolgend nichts Abweichen-
des geregelt ist, für Gemeinderatsmitglieder und
Kreistagsmitglieder ein Nachrücker zu berufen.
Betrifft die Entscheidung einen Bürgermeister, Ort-
schaftsbürgermeister, Ortsteilbürgermeister oder
Landrat, findet eine Neuwahl statt."

f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 8 und wie folgt
geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung "Absätzen 2 oder
3" durch die Verweisung "Absätzen 4 oder 5"
ersetzt.

bb) In Satz 2 Halbsatz 1 und 2 wird jeweils die Ver-
weisung "Absätzen 2 oder 3" durch die Verwei-
sung "Absätzen 4 oder 5" ersetzt.

g) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 9 und in Satz 1
wird die Verweisung "Absatzes 4 Satz 1" durch die
Verweisung "Absatzes 8 Satz 1" ersetzt.

h) Der bisherige Absatz 6 wird aufgehoben.

26. In § 31 Abs. 1 werden nach dem Wort "Erklärung" die
Worte "mit Begründung" eingefügt.

27. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Rechtsweg, Nachwahl, Neuwahl"

b) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung:

"(4) Wenn im Wege der Wahlanfechtung oder der
Wahlprüfung unanfechtbar oder rechtskräftig die

Ungültigkeit einer Wahl ausgesprochen worden ist,
hat die Rechtsaufsichtsbehörde eine Nachwahl an-
zuordnen, die innerhalb von drei Monaten nach Ein-
tritt der Unanfechtbarkeit oder der Rechtskraft der
Entscheidung stattfinden soll. Kann die Nachwahl
nicht innerhalb eines Jahres seit dem Tag der für
ungültig erklärten Wahl durchgeführt werden, findet
eine Neuwahl statt.

(5) Bei der Nachwahl ist das Wahlverfahren inso-
weit zu wiederholen, als Wahlrechtsverstöße zur Un-
gültigerklärung geführt haben. Die Rechtsaufsichts-
behörde kann die Nachwahl auf die Abstimmung in
allen oder in einzelnen Stimmbezirken oder auf die
Briefwahl beschränken, wenn die zur Ungültigerklä-
rung führenden Wahlrechtsverstöße sich nur dort
ausgewirkt haben können."

c) Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 bis 8 an-
gefügt:

"(6) Bei der Nachwahl ist wahlberechtigt, wer das
Wahlrecht am Tage der Nachwahl besitzt; die Wäh-
lerverzeichnisse sind auf den neuesten Stand zu
bringen. Wurde die Nachwahl auf die Abstimmung
in Stimmbezirken beschränkt, ist wahlberechtigt, wer
in diesen Stimmbezirken wahlberechtigt ist und bei
der für ungültig erklärten Wahl keinen Wahlschein
erhalten hat. Wurde die Nachwahl auf die Briefwahl
beschränkt, ist nur wahlberechtigt, wer bei der für
ungültig erklärten Wahl einen Wahlschein erhalten
hat.

(7) Bei der Nachwahl ist wählbar, wer die Wählbar-
keit am Tag der Nachwahl noch besitzt. Ob die sich
bewerbenden Personen die Wählbarkeit noch be-
sitzen, entscheidet der Wahlausschuss am  33. Tag
vor der Nachwahl bis 24 Uhr. Stehen keine sich be-
werbenden Personen mehr zur Verfügung, findet
eine Neuwahl statt.

(8) Eine Nachwahl wird von denjenigen Wahlorga-
nen durchgeführt, die bereits bei der für ungültig
erklärten Wahl im Amt waren, wenn das Wahlver-
fahren nicht insgesamt zu wiederholen ist; eine feh-
lerhafte Besetzung ist zu bereinigen. Das Gesamt-
ergebnis der Wahl ist neu festzustellen."

28.Der Punkt am Ende des § 36 Satz 2 wird gestrichen,
und es werden die Worte "nach einem von dem Lan-
desamt zu bestimmenden Meldeverfahren." angefügt.

29. In § 38 Abs. 2 werden der Geldbetrag "einhunderttau-
send Deutsche Mark" durch den Geldbetrag "fünfzig-
tausend Euro" und der Geldbetrag "zehntausend Deut-
sche Mark" durch den Geldbetrag "fünftausend Euro"
ersetzt.

30. In § 39 werden die Verweisung "§ 12 Abs. 2" sowie das
Wort "und" gestrichen.

31. § 40 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
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a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

"1. die einzelnen Voraussetzungen für die Aufnah-
me in die Wählerverzeichnisse, deren Führung,
Berichtigung und Abschluss, über die Einsicht-
nahme in die Wählerverzeichnisse, über die Ein-
wendungen gegen das Wählerverzeichnis so-
wie über die Benachrichtigung der Wahlberech-
tigten."

b) In Nummer 4 werden nach dem Wort "Bildung" die
Worte "und Tätigkeit" eingefügt.

c) In Nummer 10 werden nach dem Wort "die" die Wor-
te "Stimmabgabe und" eingefügt.

32. § 41 erhält folgende Fassung:

"§ 41
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form."

33. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Die Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 12 a des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GVBl. S. 134),
wird wie folgt geändert:

1. § 16 erhält folgende Fassung:

"§ 16
Bürgerantrag

(1) Die Bürger können beantragen, dass der Gemein-
derat über eine gemeindliche Angelegenheit, für de-
ren Entscheidung er zuständig ist, berät und entschei-
det. Ein Bürgerantrag darf nicht Angelegenheiten zum
Gegenstand haben, für die innerhalb eines Jahres vor
Antragseinreichung bereits ein Bürgerantrag gestellt
worden ist.

(2) Unterschrifts- und stimmberechtigt ist, wer am letz-
ten Tag der Sammlungsfrist Bürger ist.

(3) Die Sammlungsfrist beträgt acht Wochen. Der Be-
ginn der Sammlung ist der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen. Der Bürgerantrag muss schriftlich bei der Ge-
meinde eingereicht werden, hinreichend bestimmt sein
und eine Begründung enthalten. Der Bürgerantrag ist
zulässig, wenn er innerhalb der Sammlungsfrist von
mindestens eins vom Hundert der bei der letzten Ge-
meindewahl amtlich ermittelten Zahl der Bürger per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet wurde.

(4) Nach Einreichung des Bürgerantrags prüft die Ge-
meindeverwaltung die Stimmabgabe und legt den An-

trag unverzüglich dem Gemeinderat vor. Über die Zu-
lässigkeit des Bürgerantrags entscheidet der Gemein-
derat innerhalb eines Monats nach der Einreichung. Ist
der Bürgerantrag zulässig, so hat der Gemeinderat in-
nerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags
über die Angelegenheit zu beraten und zu entschei-
den; er soll hierbei Vertreter des Bürgerantrags hören.

(5) § 3 a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgeset-
zes findet keine Anwendung."

2. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"(1) Die Bürger können über wichtige Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungskreises der Gemein-
de die Durchführung eines Bürgerentscheids be-
antragen (Bürgerbegehren). Die Durchführung ei-
nes Bürgerentscheids setzt voraus, dass in Gemein-
den
bis zu 10 000 Einwohnern mindestens zehn vom
Hundert,
bis zu 20 000 Einwohnern mindestens neun vom
Hundert,
bis zu 30 000 Einwohnern mindestens acht vom
Hundert,
bis zu 50 000 Einwohnern mindestens sieben vom
Hundert,
bis zu 100 000 Einwohnern mindestens sechs vom
Hundert,
mit mehr als 100 000 Einwohnern mindestens fünf
vom Hundert
der bei der letzten Gemeindewahl amtlich ermittel-
ten Zahl der Bürger das Bürgerbegehren unterzeich-
net haben. Die Ablehnung eines Begehrens in ei-
nem Bürgerentscheid schließt für die Dauer von
zwei Jahren ein Bürgerbegehren in der gleichen
Angelegenheit aus, es sei denn, dass sich die dem
Bürgerentscheid zu Grunde liegende Sach- und
Rechtslage wesentlich geändert hat.

(2) Ein Bürgerentscheid ist unzulässig über Ange-
legenheiten,
1. die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen,
2. über Fragen der inneren Organisation der Ge-

meindeverwaltung,
3. über die Rechtsverhältnisse der Gemeinderats-

mitglieder, der Bürgermeister und der Gemein-
debediensteten,

4. über die Haushaltssatzung und
5. über Anträge, die ein gesetzeswidriges Ziel ver-

folgen."

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Der Antrag muss den Wortlaut und die Begrün-
dung des begehrten Anliegens enthalten; bei
einem finanzwirksamen Bürgerbegehren muss
ein Vorschlag über die Deckung der Kosten der
verlangten Maßnahme enthalten sein."



362 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

bb) Satz 7 erhält folgende Fassung:

"Der Bürgermeister prüft die Zulässigkeit des
Antrags und entscheidet innerhalb von vier Wo-
chen über den Antrag auf Zulassung des Be-
gehrens und den Beginn der Sammlungsfrist,
die acht Wochen beträgt (Zulassungsentschei-
dung)."

cc) Satz 11 wird aufgehoben.

c) Die Absätze 4 und 5 erhalten folgende Fassung:

"(4) Wird das Bürgerbegehren zugelassen, fertigt
die Gemeindeverwaltung Eintragungslisten an, aus
denen jeweils der volle Wortlaut des Begehrens,
der Begründung und des Vorschlags zur Deckung
der Kosten sowie die Namen und Anschriften des
Antragstellers und der weiteren vertretungsberech-
tigten Personen ersichtlich sein müssen. Die Ein-
tragungslisten müssen ferner einen Hinweis darüber
enthalten, dass die sich Eintragenden mit ihrer Un-
terschrift darin einwilligen, dass ihre Daten von an-
deren an den Zielen des Bürgerbegehrens interes-
sierten Personen eingesehen werden können. Die
Gemeinden sind verpflichtet, die Eintragungslisten
für die Dauer der Auslegungsfrist von acht Wochen
zur Eintragung bereitzuhalten. Die Eintragungsräu-
me und Eintragungsstunden sind so zu bestimmen,
dass jeder Eintragungsberechtigte ausreichend Ge-
legenheit hat, sich an dem Bürgerbegehren zu be-
teiligen. Dabei ist die Eintragung an einem Samstag
zu ermöglichen. Die Auslegungsfrist und die Ausle-
gungsstelle sind mit dem vollständigen Text des Bür-
gerbegehrens ortsüblich bekannt zu machen. Das
Bürgerbegehren kann nur von Personen unterzeich-
net werden, die am letzten Tag vor der Auslegungs-
frist nach den Bestimmungen des Thüringer Kom-
munalwahlgesetzes wahlberechtigt sind. Sie haben
dazu persönlich und handschriftlich in die bei der
Gemeindeverwaltung ausgelegten Listen neben ih-
rer Unterschrift deutlich lesbar ihren Vor- und Nach-
namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum einzu-
tragen.

(5) Nach der Einreichung der Eintragungslisten bei
der Gemeindeverwaltung prüft der Bürgermeister
die geleisteten Eintragungen und legt dem Gemein-
derat unverzüglich das Bürgerbegehren zur Ent-
scheidung über die Zulässigkeit vor (Zulässigkeits-
entscheidung). Der Vorlage hat der Bürgermeister
eine Stellungnahme über die möglichen finanziel-
len Auswirkungen des Vollzugs des Bürgerent-
scheids auf den Gemeindehaushalt (§§ 53 und 56)
und die Finanzplanung (§ 62) beizufügen. Der Ge-
meinderat entscheidet über die Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens innerhalb von acht Wochen nach
Zuleitung der Vorlage und der Stellungnahme durch
den Bürgermeister durch Beschluss. Stellt der Ge-
meinderat durch Beschluss die Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens fest, sind in dem Beschluss auch
die möglichen finanziellen Auswirkungen des Voll-
zugs des Bürgerentscheids auf den Gemeinde-

haushalt (§§ 53 und 56) und die Finanzplanung
(§ 62) darzustellen. Die Stellungnahme des Bürger-
meisters und der Beschluss des Gemeinderats sind
in der Gemeinde in ortsüblicher Weise bekannt zu
machen. Wird die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens
abgelehnt, können die vertretungsberechtigten Per-
sonen des Bürgerbegehrens ohne Vorverfahren Kla-
ge beim zuständigen Verwaltungsgericht erheben."

d) Absatz 7 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die Bestimmungen des Thüringer Kommunal-
wahlgesetzes und der Thüringer Kommunal-
wahlordnung finden entsprechende Anwendung;
den Termin zur Abstimmung bestimmt die
Rechtsaufsichtsbehörde im Benehmen mit der
Gemeinde."

bb) Satz 4 erhält folgende Fassung:

"Der Antrag ist angenommen, wenn er die Mehr-
heit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt, so-
fern diese Mehrheit in Gemeinden
bis zu 50 000 Einwohnern mindestens 20 vom
Hundert,
bis zu 100 000 Einwohnern mindestens 15 vom
Hundert,
mit mehr als 100 000 Einwohnern mindestens
zehn vom Hundert
der Stimmberechtigten beträgt."

e) Nach Absatz 11 wird folgender Absatz 12 angefügt:

"(12) Das Land erstattet den betroffenen Gemein-
den die notwendigen zusätzlichen Kosten, die ih-
nen durch das Erfordernis der Unterschriftsleistung
in Eintragungsräumen nach Absatz 4 entstehen. Das
für Kommunalrecht zuständige Ministerium regelt
durch Rechtsverordnung die Einzelheiten zur Erstat-
tung der Kosten an die Gemeinden."

3. Nach § 96 wird folgender § 96 a eingefügt:

"§ 96 a
     Bürgerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

(1) Die Bürger können beantragen, dass der Kreistag
über eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises
(§ 87), für dessen Entscheidung er zuständig ist, berät
und entscheidet (Bürgerantrag). Der Bürgerantrag muss
von mindestens eins vom Hundert der Bürger unter-
schrieben sein. Für die Zulässigkeit und Durchführung
des Bürgerantrags gilt im Übrigen § 16 entsprechend.

(2) Die Bürger können über eine wichtige Angelegenheit
des eigenen Wirkungskreises des Landkreises (§ 87) die
Durchführung eines Bürgerentscheids beantragen (Bür-
gerbegehren). Ein Bürgerbegehren muss in Landkreisen
mit bis zu 100 000 Einwohnern von mindestens sechs
vom Hundert,
im Übrigen von mindestens fünf vom Hundert
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der Bürger des Landkreises unterzeichnet sein. Bei ei-
nem Bürgerentscheid ist der Antrag angenommen, wenn
er die Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt,
sofern diese Mehrheit in Landkreisen
mit bis zu 100 000 Einwohnern mindestens 15 vom
Hundert,
mit mehr als 100 000 Einwohnern mindestens zehn vom
Hundert
der Bürger beträgt. Für die Zulässigkeit und die Durch-
führung des Bürgerbegehrens und des Bürgerentscheids
gilt im Übrigen § 17 entsprechend."

4. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 3
Änderung des Thüringer Gesetzes über ergänzende

Bestimmungen zur Beamtenversorgung

Das Thüringer Gesetz über ergänzende Bestimmungen zur
Beamtenversorgung vom 31. Januar 2007 (GVBl. S. 1), ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juni 2008
(GVBl. S. 134), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Verweisung "§§ 3, 5 und 6" durch
die Verweisung "§§ 3, 5 bis 7"  ersetzt.

Thüringer Gesetz zum Elften Rundfunkänderungsstaatsvertrag
Vom 9. Oktober 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Dem am 12. Juni 2008 in Berlin vom Freistaat Thüringen
unterzeichneten Elften Rundfunkänderungsstaatsvertrag
zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat
Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Frei-
en Hansestadt Bremen, der Freien und Hansestadt Ham-
burg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpom-
mern, dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-
Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem
Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land

Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen wird zuge-
stimmt. Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Arti-
kel 3 Abs. 2 Satz 1 in Kraft tritt, wird von der Präsidentin
des Landtags im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Frei-
staat Thüringen bekannt gemacht.

Erfurt, den 9. Oktober 2008
Die Präsidentin des Landtags
Prof. Dr.-Ing. habil. Schipanski

2. Nach § 6 wird folgender neue § 7 eingefügt:

"§ 7
Ergänzende Bestimmungen für kommunale

Wahlbeamte auf Zeit

Für kommunale Wahlbeamte auf Zeit, die bis zum
31. Dezember 1991 in ihr Amt gewählt wurden und ihr
Wahlamt über den 31. Dezember 1991 hinaus fortge-
führt haben, ist § 66 Abs. 2 BeamtVG in der im bisheri-
gen Bundesgebiet bis zum 31. Dezember 1991 gelten-
den Fassung sowie § 85 Abs. 11 BeamtVG anzuwen-
den."

3. Der bisherige § 7 wird § 8.

Artikel 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 1 finden erstmals zur
Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Gemein-
derats- und Kreistagswahlen 2009 und der damit verbun-
denen Ortschafts- und Ortsteilbürgermeisterwahlen Anwen-
dung.

Erfurt, den 9. Oktober 2008
Die Präsidentin des Landtags
Prof. Dr.-Ing. habil. Schipanski
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Elfter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Elfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
Änderung des

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 31. Au-
gust 1991, zuletzt geändert durch den Neunten Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006,
wird wie folgt geändert:

1. § 8 wird wie folgt gefasst:

"§ 8
Höhe der Rundfunkgebühr

Die Höhe der Rundfunkgebühr wird monatlich wie folgt
festgesetzt:
1. Die Grundgebühr: 5,76 Euro
2. Die Fernsehgebühr: 12,22 Euro."

2. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Prozentzahl "93,1373" durch
die Prozentzahl "93,0219" und die Prozentzahl
"6,8627" durch die Prozentzahl "6,9781" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Prozentzahl "61,0994" durch
die Prozentzahl "60,5086" und die Prozentzahl
"38,9006" durch die Prozentzahl "39,4914" ersetzt.

c) In Absatz 3 Satz 3 wird der Betrag "145,96 Mio.
Euro" ersetzt durch den Betrag "163,71 Mio. Euro".

3. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 wird das Datum "31. Dezember 2008" er-
setzt durch das Datum "31. Dezember 2012".

b) In Satz 4 wird das Datum "31. Dezember 2008" er-
setzt durch das Datum "31. Dezember 2012".

Artikel 2
Änderung des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrages

In § 18 Abs. 1 Satz 2 des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt geändert
durch den Zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom
19. Dezember 2007, wird das Datum "31. Dezember 2008"
ersetzt durch das Datum "31. Dezember 2012".

Artikel 3
 Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 und 2 geänderten
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvor-
schriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.
Sind bis zum 31. Dezember 2008 nicht alle Ratifikationsur-
kunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minis-
terpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag
gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der
Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrages und des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den
Artikeln 1 und 2 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu ma-
chen.

Berlin, den 12. Juni 2008

Für das Land Baden-Württemberg:
Günther H. Oettinger

Für den Freistaat Bayern:
Günther Beckstein

Für das Land Berlin:
Klaus Wowereit

Für das Land Brandenburg:
Matthias Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Jens Böhrnsen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Ole von Beust

Für das Land Hessen:
R. Koch

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
H. Ringstorff

Für das Land Niedersachsen:
Christian Wulff
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Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Jürgen Rüttgers

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Kurt Beck

Für das Saarland:
Peter Müller

Für den Freistaat Sachsen:
S. Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Böhmer

Für das Land Schleswig-Holstein:
Peter Harry Carstensen

Für den Freistaat Thüringen:
Dieter Althaus

Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Versorgungswerk der Rechtsanwälte
und des Thüringer Heilberufegesetzes

Vom 9. Oktober 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Thüringer Gesetzes über das

Versorgungswerk der Rechtsanwälte

Das Thüringer Gesetz über das Versorgungswerk der
Rechtsanwälte vom 31. Mai 1996 (GVBl. S. 70) wird wie
folgt geändert:

1. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Die Satzung kann ein Höchsteintrittsalter vorse-
hen."

2. § 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Für fällige Beiträge sind in der Satzung die Vor-
aussetzungen und die Höhe eventueller Säumniszu-
schläge, Zinsen und Kosten zu regeln. Die Säumnis-
zuschläge und Zinsen werden durch Bescheid festge-
setzt."

3. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)Das Gliederungszeichen "(1)" wird gestrichen.

bb)Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Für die Hemmung, Ablaufhemmung, den Neu-
beginn und die Rechtsfolgen der Verjährung
gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechend."

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

4. Nach § 10 wird folgender § 10 a eingefügt:

"§ 10 a
Gesetzlicher Forderungsübergang

Für den Übergang von Ersatzansprüchen gegen ei-
nen Dritten findet § 86 des Versicherungsvertragsge-
setzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631) in
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwen-
dung."

5. § 12 erhält folgende Fassung:

"§ 12
Auskünfte

Die Rechtsanwaltskammer Thüringen hat dem Versor-
gungswerk Einblick in ihr Mitgliederverzeichnis zu ge-
währen, ihm die Zulassung oder Aufnahme eines
Rechtsanwalts, das Erlöschen und die Zurücknahme
der Zulassung und das Erlöschen der Mitgliedschaft
mitzuteilen sowie ihm im Einzelfall zur Überprüfung der
Auskünfte nach § 6 Abs. 5 auf Anfrage alle sonstigen
für die Mitgliedschaft, die Beitragspflicht oder die Ver-
sorgungsleistung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Die Rechtsanwaltskammer teilt dem Versorgungswerk
in den Fällen das Satzes 1 regelmäßig den Namen, die
Kanzleianschrift, das Geburtsdatum und das Geschlecht
des Rechtsanwalts mit."

6. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 4 erhalten folgende Fassung:

"(1) Die Rechtsaufsicht über das Versorgungswerk
übt das für die Angelegenheiten der Rechtsanwälte
zuständige Ministerium aus. Versicherungsauf-
sichtsbehörde über das Versorgungswerk ist das für
die Versicherungsaufsicht über die berufsständi-
schen Versorgungswerke zuständige Ministerium.
§ 7 Abs. 2, § 7a Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 1a, § 13d
Nr. 1, 2 und 2a, § 54 Abs. 1 und 2, die §§ 54d und
55 Abs. 1 und 2 Satz 1, § 57 Abs. 1 Satz 1, 2 und 5,
die §§ 58, 59 und 81 Abs. 1, 2 Satz 1 und 2 und
Abs. 4 Satz 1 Buchst. a, die §§ 81a und 81b Abs. 1,
2a und 3, § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bis 6,
Satz 2, Abs. 3 und 5 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 6 sowie
die §§ 83a, 86 und 89a des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAG) in der Fassung vom 17. Dezem-
ber 1992 (BGBl. 1993 I S. 2) in der jeweils gelten-
den Fassung finden entsprechende Anwendung.
Das Versorgungswerk hat die Kosten für Prüfun-
gen nach § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VAG zu tragen.
Die Bestimmungen der Versicherungsunterneh-
mens-Rechnungslegungsverordnung vom 8. No-
vember 1994 (BGBl. I S. 3378) in der jeweils gel-
tenden Fassung finden entsprechende Anwendung.
Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann hierzu
Ausnahmegenehmigungen erteilen.
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(2) Art und Umfang der zulässigen Anlage des ge-
bundenen Vermögens ergeben sich aus der Anla-
geverordnung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3913) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Das Versorgungswerk hat zur Sicherstellung der
dauernden Erfüllbarkeit seiner Leistungsverpflich-
tungen eine Rücklage zur Deckung eines außerge-
wöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb
(Verlustrücklage) in Höhe von 4 vom Hundert der
Deckungsrückstellung zu bilden. Die Versicherungs-
aufsichtsbehörde kann zur Höhe der Verlustrückla-
ge im Einzelfall abweichende Regelungen treffen.

(4) Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften sollen für die Abschlussprüfung nicht län-
ger als fünf Jahre ununterbrochen bestellt werden."

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt:

"(5) Das Versorgungswerk hat der Versicherungs-
aufsichtsbehörde jährlich ein versicherungsmathe-
matisches Gutachten zur Berechnung der für die
dauernde Erfüllbarkeit der Leistungsverpflichtungen
erforderlichen Rückstellungen vorzulegen. Die Ver-
sicherungsaufsichtsbehörde kann das versiche-
rungsmathematische Gutachten auf Kosten des
Versorgungswerks durch einen von ihr beauftrag-
ten Versicherungsmathematiker prüfen lassen."

Artikel 2
Änderung des Thüringer Heilberufegesetzes

Das Thüringer Heilberufegesetz in der Fassung vom 29. Ja-
nuar 2002 (GVBl. S. 125), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 23. Oktober 2007 (GVBl. S. 162), wird
wie folgt geändert:

1. Nach § 5 b Abs. 5 wird folgender Absatz 5 a eingefügt:

"(5 a) Für den Übergang von Ersatzansprüchen gegen
einen Dritten findet § 86 des Versicherungsvertrags-
gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631) in
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwen-
dung."

2. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Aufsichtsbehörde über die Versorgungswerke
ist das für die Versicherungsaufsicht über die be-
rufsständischen Versorgungswerke zuständige Mi-
nisterium. § 7 Abs. 2, § 7a Abs. 1, § 13 Abs. 1 und
1a, § 13d Nr. 1, 2 und 2a, § 54 Abs. 1 und 2, die

§§ 54d und 55 Abs. 1 und 2 Satz 1, § 57 Abs. 1 Satz 1,
2 und 5, die §§ 58, 59 und 81 Abs. 1, 2 Satz 1 und 2
und Abs. 4 Satz 1 Buchst. a, die §§ 81a und 81b
Abs. 1, 2a und 3, § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bis
6, Satz 2, Abs. 3 und 5 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 6
sowie die §§ 83a, 86 und 89a des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes (VAG) in der Fassung vom
17. Dezember 1992 (BGBl. 1993 I S. 2) in der jeweils
geltenden Fassung finden entsprechende Anwen-
dung. Die Versorgungswerke haben die Kosten für
Prüfungen nach § 83 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 VAG zu
tragen. Die Bestimmungen der Versicherungsun-
ternehmens-Rechnungslegungsverordnung vom
8. November 1994 (BGBl. I S. 3378) in der jeweils
geltenden Fassung finden entsprechende Anwen-
dung. Die Aufsichtsbehörde kann hierzu Ausnahme-
genehmigungen erteilen."

b) Nach Absatz 1 werden folgende neue Absätze 2
bis 5 eingefügt:

"(2) Art und Umfang der zulässigen Anlage des ge-
bundenen Vermögens ergeben sich aus der Anla-
geverordnung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3913) in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die Versorgungswerke haben zur Sicherstellung
der dauernden Erfüllbarkeit ihrer Leistungsverpflich-
tungen eine Rücklage zur Deckung eines außerge-
wöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb
(Verlustrücklage) in Höhe von 4 vom Hundert der
Deckungsrückstellungen zu bilden.  Die Aufsichts-
behörde kann zur Höhe der Verlustrücklage im Ein-
zelfall abweichende Regelungen treffen.

(4) Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften sollen für die Abschlussprüfung nicht län-
ger als fünf Jahre ununterbrochen bestellt werden.

(5) Die Versorgungswerke haben der Aufsichtsbe-
hörde jährlich ein versicherungsmathematisches
Gutachten zur Berechnung der für die dauernde
Erfüllbarkeit der Leistungsverpflichtungen erforder-
lichen Rückstellungen vorzulegen. Die Aufsichtsbe-
hörde kann das versicherungsmathematische Gut-
achten auf Kosten des Versorgungswerks durch ei-
nen von ihr beauftragten Versicherungsmathemati-
ker prüfen lassen."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Erfurt, den 9. Oktober 2008
Die Präsidentin des Landtags
Prof. Dr.-Ing. habil. Schipanski
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Thüringer Gaststättengesetz (ThürGastG)
Vom 9. Oktober 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Gaststättengewerbe, Zuständigkeit

(1) Ein Gaststättengewerbe im Sinne dieses Gesetzes
betreibt, wer gewerbsmäßig Getränke oder zubereitete
Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, wenn
der Betrieb jedermann oder bestimmten Personen zugäng-
lich ist.

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden, mit Aus-
nahme der §§ 2 und 3, auch auf Vereine und Gesellschaf-
ten entsprechende Anwendung, die dem Geltungsbereich
des Absatzes 1 unterfallen, aber kein Gewerbe betreiben;
dies gilt nicht für den Ausschank an Arbeitnehmer dieser
Vereine und Gesellschaften.

(3) Zuständige Behörden für den Vollzug dieses Gesetzes
sind die unteren Gewerbebehörden nach § 1 Abs. 1 der
Thüringer Zuständigkeitsermächtigungsverordnung Ge-
werbe vom 9. Januar 1992 (GVBl. S. 45) in der jeweils
geltenden Fassung.

§ 2
Anzeige

(1) Wer ein Gaststättengewerbe betreiben will, hat die nach
§ 14 Abs. 1 der Gewerbeordnung in der Fassung vom
22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202) in der jeweils geltenden
Fassung zu erstattende Anzeige der zuständigen Behör-
de spätestens zwei Wochen vor Eröffnung des Betriebs
zu erstatten. Über die Anzeige hinaus ist der zuständigen
Behörde binnen gleicher Frist die Art der zur Verabreichung
vorgesehenen Speisen und Getränke anzuzeigen.

(2) Gleichzeitig mit der Anzeige nach Absatz 1 hat der An-
zeigende nachzuweisen, dass er innerhalb der letzten drei
Monate ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bun-
deszentralregistergesetzes in der Fassung vom 21. Sep-
tember 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195) in der jeweils
geltenden Fassung und eine Auskunft aus dem Gewerbe-
zentralregister nach § 150 Abs. 5 der Gewerbeordnung
zur Vorlage bei der Behörde beantragt hat. Kommt er die-
ser Verpflichtung nicht nach, hat die zuständige Behörde
diese Auskünfte von Amts wegen einzuholen.

(3) Können die Nachweise gemäß Absatz 2 nicht erbracht
werden, weil der Gewerbetreibende nicht im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes gemeldet ist, hat er einen Nach-
weis seines Wohnsitzlandes zu erbringen, dass ihm die
Tätigkeit als Gastwirt nicht, auch nicht vorübergehend,
untersagt ist, dass gegen ihn kein Konkursverfahren eröff-
net ist sowie gegen ihn keine Vorstrafen vorliegen.

(4) Die zuständige Behörde hat Anzeigen nach § 14 Abs. 1
der Gewerbeordnung unverzüglich an die zuständige Bau-
aufsichtsbehörde sowie die für die Lebensmittelüberwa-
chung zuständige Behörde, jeweils ohne die Daten zu den
Feldnummern 8, 10, 27 bis 31 und 33 der Anzeige zu über-
mitteln.

(5) Absatz 2 gilt nicht für
1. das Verabreichen von alkoholfreien Getränken,
2. das Verabreichen unentgeltlicher Kostproben oder
3. das Anbieten alkoholfreier Getränke aus Automaten.

§ 3
Zuverlässigkeitsprüfung

Die zuständige Behörde hat unverzüglich nach Vorliegen
aller Unterlagen nach § 2 Abs. 1 und 2 die Zuverlässigkeit
des Gewerbetreibenden von Amts wegen zu überprüfen.
Das gilt nicht für Betriebe nach § 2 Abs. 5.

§ 4
Auskunft und Nachschau

(1) Der Inhaber eines Gaststättenbetriebes, sein Stellver-
treter oder mit der Leitung beauftragte Personen haben der
zuständigen Behörde die für die Durchführung dieses Ge-
setzes erforderlichen Auskünfte unentgeltlich zu erteilen.

(2) Die von der zuständigen Behörde mit der Überwachung
des Betriebes beauftragten Personen sind befugt, die für
den Betrieb genutzten Grundstücke und Geschäftsräume
des Inhabers des Gaststättenbetriebes zu Zeiten des ge-
wöhnlichen Betriebes zu betreten, dort Prüfungen und Be-
sichtigungen vorzunehmen und in die geschäftlichen Un-
terlagen des Auskunftspflichtigen Einsicht zu nehmen. Der
Inhaber des Gaststättenbetriebes hat die Maßnahmen nach
Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes; Artikel 8 der Ver-
fassung des Freistaats Thüringen) wird insoweit einge-
schränkt.

(3) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwor-
tung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr
der strafrechtlichen Verfolgung oder eines Verfahrens nach
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 5
Sperrzeiten

(1) Die Sperrzeit für Spielhallen und ähnliche Unternehmen
nach § 33i der Gewerbeordnung beginnt um 1.00 Uhr und
endet um 6.00 Uhr. In den Nächten zum 1. Januar, zum
Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag vor
Aschermittwoch sowie zum 1. Mai und 3. Oktober ist die
Sperrzeit aufgehoben.

(2) Die Sperrzeit beginnt für
1. Vergnügungsplätze, Veranstaltungen nach § 60a der

Gewerbeordnung, Schaustellungen, unterhaltende Vor-
stellungen sowie Musikaufführungen und sonstige, nicht
unter den Nummern 2 oder 3 genannte Lustbarkeiten,
Betriebe und Veranstaltungen im Freien und in Festzel-
ten unter freiem Himmel um 22.00 Uhr,

2. Theater- oder Filmvorführungen im Freien und in Fest-
zelten unter freiem Himmel um 24.00 Uhr,
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3. Biergärten, Wirtschaftsgärten und von der Nutzung für
den Betrieb von Gaststätten mitumfasste Freiflächen
sowie sonstige Gaststätten im Freien und in Festzel-
ten unter freiem Himmel um 1.00 Uhr.

Die Sperrzeit endet für die in Satz 1 genannten Veranstal-
tungen um 6.00 Uhr.

(3) Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder be-
sonderer örtlicher Verhältnisse kann die Sperrzeit durch
Rechtsverordnung allgemein verlängert, verkürzt oder auf-
gehoben werden. Zuständig für den Erlass der Rechtsver-
ordnung ist die zuständige Behörde.

(4) Bei Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder be-
sonderer örtlicher Verhältnisse kann für einzelne Betriebe
oder Veranstaltungen die Sperrzeit durch Verwaltungsakt
festgesetzt, verlängert, verkürzt oder aufgehoben werden.
Für die in Absatz 1 Satz 2 genannten Nächte kann bei
Vorliegen eines öffentlichen Bedürfnisses oder besonde-
rer örtlicher Verhältnisse für einzelne Betriebe oder Ver-
anstaltungen eine Sperrzeit durch Verwaltungsakt festge-
setzt werden.

(5) Die Verlängerung der Sperrzeit kann entweder durch
die Vorverlegung ihres Beginns auf frühestens 20.00 Uhr
oder durch das Hinausschieben ihres Endes auf spätestens
8.00 Uhr oder durch eine Kombination von beiden erfol-
gen. Die Verkürzung der Sperrzeit kann entweder durch
das Hinausschieben ihres Beginns oder durch die Vorver-
legung ihres Endes oder durch eine Kombination von bei-
den erfolgen.

(6) Die Verkürzung und die Aufhebung der Sperrzeit kön-
nen nur befristet oder widerruflich, die Verlängerung der
Sperrzeit kann befristet oder unbefristet erfolgen. In den
Fällen der Verkürzung oder Aufhebung der Sperrzeit kön-
nen jederzeit Auflagen erteilt werden. Eine Entscheidung
über die Verlängerung, die Verkürzung oder die Aufhebung
der Sperrzeit bedarf der Schriftform. Die Belange der be-
troffenen Gemeinden sind angemessen zu berücksichti-
gen.

§ 6
Nebenleistungen

Im Gaststättengewerbe dürfen Gewerbetreibende oder
Dritte auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten Zubehör-
waren an Gäste abgeben und ihnen Zubehörleistungen
erbringen.

§ 7
Schutzklausel

(1) Die zuständige Behörde kann die notwendigen Maß-
nahmen treffen, um eine im einzelnen Fall oder im Allge-
meinen bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung abzuwehren.

(2) Aus besonderem Anlass kann der gewerbsmäßige Aus-
schank alkoholischer Getränke vorübergehend für be-
stimmte Zeit und für einen bestimmten örtlichen Bereich
ganz oder teilweise untersagt werden, wenn dies zur Auf-
rechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung er-
forderlich ist.

(3) Die Beschäftigung einer Person im Gaststättenbetrieb
kann dem Gewerbetreibenden untersagt werden, wenn
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person die
für ihre Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.

(4) Soweit dies im Einzelfall zum Schutz der Gäste erfor-
derlich ist, kann der Gewerbetreibende verpflichtet werden,
über die in seinem Betrieb beschäftigten Personen inner-
halb einer Woche nach Beginn der Beschäftigung der zu-
ständigen Behörde Anzeige zu erstatten. In der Anzeige
sind Vor- und Zuname, Geburtsname, Geburtsdatum, Ge-
burtsort und der Wohnort oder der gewöhnliche Aufenthalts-
ort der beschäftigten Person sowie der Beginn der Beschäf-
tigung anzugeben. Durch dieses Gesetz wird das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 6 Abs. 2 der
Verfassung des Freistaats Thüringen) eingeschränkt.

§ 8
Verbote

(1) Es ist verboten,
1. Branntweine oder überwiegend branntweinhaltige Le-

bensmittel durch Automaten anzubieten,
2. in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke an

erkennbar Betrunkene abzugeben,
3. die Abgabe von Speisen von der Bestellung von Ge-

tränken abhängig zu machen oder bei Nichtbestellung
von Getränken die Preise zu erhöhen,

4. die Abgabe alkoholfreier Getränke von der Bestellung
alkoholischer Getränke abhängig zu machen oder bei
Nichtbestellung alkoholischer Getränke die Preise zu
erhöhen.

(2) Es ist verboten, alkoholhaltige Getränke in einer Art und
Weise anzubieten, der dazu geeignet ist, dem Alkoholmiss-
brauch Vorschub zu leisten. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn Alkohol in unbestimmten Mengen zu einem
Preis abgegeben wird, der erheblich unter dem tatsächlich
marktüblichen Preis liegt.

(3) Bei Ausschank alkoholischer Getränke sind auf Verlan-
gen auch alkoholfreie Getränke zum Verzehr an Ort und
Stelle anzubieten. Davon ist mindestens ein alkoholfreies
Getränk nicht teurer als das billigste alkoholische Getränk
anzubieten. Der Preisvergleich erfolgt hierbei auch auf der
Grundlage des hochgerechneten Preises für einen Liter der
betreffenden Getränke. Die zuständige Behörde kann für
den Ausschank aus Automaten Ausnahmen zulassen.

§ 9
Anwendbarkeit der Gewerbeordnung

Soweit nicht in diesem Gesetz besondere Bestimmungen
getroffen worden sind, finden auf die den Bestimmungen
dieses Gesetzes unterliegenden Gewerbebetriebe die Be-
stimmungen der Gewerbeordnung Anwendung.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. seiner Anzeigepflicht nach § 2 Abs. 1 Satz 1 oder 2

nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,
2. seiner Nachweispflicht nach § 2 Abs. 2 nicht oder nicht

rechtzeitig nachkommt,
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3. entgegen § 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, den Zutritt zu
den für den Betrieb genutzten Grundstücken und Räu-
men nicht gestattet oder die Einsicht in geschäftliche
Unterlagen nicht gewährt,

4. gegen die Festlegungen des § 5 Abs. 1 bis 3 verstößt,
5. einer vollziehbaren Auflage nach § 5 Abs. 6 Satz 2 nicht,

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,
6. über den in § 6 erlaubten Umfang hinaus Waren ab-

gibt oder Leistungen erbringt,
7. einer Anordnung oder Untersagung nach § 7 nicht, nicht

vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,
8. einem Verbot nach § 8 Abs. 1 zuwiderhandelt,
9. dem Verbot des § 8 Abs. 2 zuwiderhandelt,
10. entgegen § 8 Abs. 3 keine alkoholfreien Getränke ver-

abreicht oder nicht mindestens ein alkoholfreies Ge-
tränk nicht teurer als das billigste alkoholische Getränk
anbietet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit
einer Geldbuße bis zu eintausend Euro, die Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 1 Nr. 9 kann mit einer Geldbuße bis
zu zehntausend Euro, alle übrigen Ordnungswidrigkeiten
können mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro ge-
ahndet werden.

§ 11
Übergangsbestimmungen

Eine Erlaubnis, welche nach dem bis zum Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geltenden Recht erteilt wurde, gilt als Anzei-
ge im Sinne des § 2 Abs. 1 fort.

§ 12
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 13
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des zweiten auf die
Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft und mit Ab-
lauf des 1. Juli 2013 außer Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt
die Thüringer Gaststättenverordnung vom 9. Januar 1992
(GVBl. S. 43), zuletzt geändert durch Verordnung vom
1. Juni 2004 (GVBl. S. 586), außer Kraft.

Erfurt, den 9. Oktober 2008
Die Präsidentin des Landtags
Prof. Dr.-Ing. habil. Schipanski

Gesetz zur  Weiterentwicklung der gemeindlichen Strukturen im Freistaat Thüringen
Vom 9. Oktober 2008

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Änderung der Thüringer Kommunalordnung
Artikel 2 Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgeset-

zes
Artikel 3 Änderung des Thüringer Gesetzes über kommu-

nale Wahlbeamte
Artikel 4 Übergangs- und Schlussbestimmungen

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

Die Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 12 a des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GVBl. S. 134),
wird wie folgt geändert:

1. Dem § 5 Abs. 3 werden folgende Sätze angefügt:

"Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die Landgemeinde.
In der Landgemeinde sind Doppelbenennungen zuläs-
sig, soweit keine Verwechslungsgefahr besteht."

2. Dem § 6 wird folgender Absatz 5 angefügt:

"(5) Benachbarte kreisangehörige Gemeinden können
eine Landgemeinde mit mindestens 3 000 Einwohnern

bilden. Die Landgemeinde hat eine Ortschaftsverfas-
sung nach § 45 a."

3. § 12 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Sie sind zur Übernahme von Ehrenämtern in der Ge-
meinde verpflichtet; dies gilt nicht für die Ämter des eh-
renamtlichen Bürgermeisters und Beigeordneten, des
Gemeinderatsmitglieds, des Ortsteil- und Ortschaftsbür-
germeisters sowie der weiteren Mitglieder des Ortsteil-
und Ortschaftsrats."

4. § 45 erhält folgende Fassung:

"§ 45
Ortsteilverfassung, Ortsteilbürgermeister, Ortsteilrat

(1) Durch Regelung in der Hauptsatzung kann die Ge-
meinde für alle oder für einzelne Ortsteile eine Ortsteil-
verfassung einführen. Mehrere benachbarte Ortsteile
können gemeinsam eine Ortsteilverfassung erhalten.
In Ortsteilen mit Ortsteilverfassung werden ein Ortsteil-
bürgermeister und ein Ortsteilrat gewählt. Die Ortsteil-
verfassung kann wieder aufgehoben werden, wenn die
Wahl des Ortsteilbürgermeisters und die Wahl der wei-
teren Mitglieder des Ortsteilrats auch nach jeweils ein-
maliger Wiederholung erfolglos bleiben. Ansonsten kann
die Ortsteilverfassung frühestens zum Ende der gesetz-
lichen Amtszeit des Gemeinderats aufgehoben oder
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geändert werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit
der gesetzlichen Zahl der Gemeinderatsmitglieder. Der
Beschluss wird wirksam, wenn Ortsteilrat und Ortsteil-
bürgermeister nicht innerhalb eines Monats nach Mit-
teilung des Beschlusses widersprechen.

(2) Der Ortsteilbürgermeister ist Ehrenbeamter der Ge-
meinde und wird nach den Bestimmungen des Thürin-
ger Kommunalwahlgesetzes für die Dauer der gesetz-
lichen Amtszeit des Gemeinderats gewählt. Bleibt die
Wahl erfolglos, wählt der Ortsteilrat den Ortsteilbürger-
meister aus seiner Mitte. Für die Vorbereitung und
Durchführung der Wahl des Ortsteilbürgermeisters in
einem mit Beginn der neuen Amtszeit des Gemeinde-
rats eingeführten oder geänderten Ortsteil mit Ortsteil-
verfassung gilt die Einführung oder Änderung der Orts-
teilverfassung als zum Zeitpunkt der Wahl bereits ein-
getreten. Für die Abwahl des Ortsteilbürgermeisters gilt
§ 28 Abs. 6 entsprechend. Der Ortsteilbürgermeister
hat das Recht, beratend an allen die Belange des Orts-
teils betreffenden Sitzungen des Gemeinderats und der
Ausschüsse teilzunehmen und entsprechende Anträ-
ge zu stellen. Er ist hierzu wie ein Gemeinderatsmit-
glied zu laden.

(3) Der Ortsteilrat wird für die Dauer der gesetzlichen
Amtszeit des Gemeinderats gebildet. Er besteht aus
dem Ortsteilbürgermeister und den weiteren Mitglie-
dern des Ortsteilrats. Die Zahl der weiteren Mitglieder
des Ortsteilrats beträgt in Ortsteilen
mit bis zu 500 Einwohnern 4,
mit mehr als 500 bis zu 1 000 Einwohnern 6,
mit mehr als 1 000 bis zu 2 000 Einwohnern 8,
mit mehr als 2 000 Einwohnern 10.
Die weiteren Mitglieder des Ortsteilrats werden in ge-
heimer Wahl gewählt. Sie sind ehrenamtlich tätig. Das
Nähere bestimmt die Hauptsatzung der Gemeinde.

(4) Der Ortsteilbürgermeister ist Vorsitzender des Orts-
teilrats. Der Ortsteilrat wählt aus seiner Mitte einen oder
mehrere Stellvertreter des Ortsteilbürgermeisters. Die
Regelungen über den Geschäftsgang des Gemeinde-
rats (§§ 34 bis 42) gelten entsprechend.

(5) Der Ortsteilrat berät über die Angelegenheiten des
Ortsteils. Er gibt Empfehlungen und Vorschläge ab, die
innerhalb einer Frist von drei Monaten von dem für die
Entscheidung zuständigen Organ der Gemeinde be-
handelt werden müssen. Dem Ortsteilrat ist vor Be-
ginn der Beratungen zum Entwurf der Haushaltssat-
zung der Gemeinde sowie der Nachtragshaushaltssat-
zungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der
Ortsteilrat erhält vor der Beschlussfassung des zustän-
digen Organs der Gemeinde eine angemessene Frist
zur Stellungnahme zu baurechtlichen Satzungen und
Planungen.

(6) Der Ortsteilrat entscheidet über folgende Angele-
genheiten des Ortsteils:
1. Verwendung der dem Ortsteil für kulturelle, sportli-

che und soziale Zwecke zur Verfügung gestellten
Haushaltsmittel,

2. Pflege des Brauchtums und der kulturellen Traditi-

on, Förderung und Entwicklung des kulturellen Le-
bens, Unterstützung der Ortsfeuerwehr.

Er gibt Stellungnahmen ab zu:
1. der Änderung der Einteilung der Gemeinde in Orts-

teile, soweit der Ortsteil betroffen ist, oder der Än-
derung des Namens des Ortsteils,

2. der Benennung der im Gebiet des Ortsteils dem öf-
fentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plät-
ze und Brücken sowie der öffentlichen Einrichtun-
gen,

3. den beabsichtigten Veranstaltungen und Märkten im
Ortsteil.

Durch die Hauptsatzung können dem Ortsteilrat weite-
re auf den Ortsteil bezogene Aufgaben zur Beratung
und Entscheidung übertragen werden. Aufgaben nach
§ 26 Abs. 2 dürfen nicht übertragen werden. Der Orts-
teil hat gegen die Gemeinde einen Anspruch darauf,
dass ihm die finanziellen Mittel zur Erfüllung seiner Auf-
gaben in angemessenem Umfang in der Haushaltssat-
zung zur Verfügung gestellt werden. Soweit ein Orts-
teilrat nicht besteht, hat der Ortsteilbürgermeister die
Befugnisse des Ortsteilrats.

(7) Die Entscheidungen des Ortsteilrats und des Orts-
teilbürgermeisters dürfen dem Zusammenwachsen der
Gemeinde nicht entgegenwirken und den Gesamtbe-
langen der Gemeinde nicht widersprechen. Sie müs-
sen die gesetzlichen Aufgaben und Zuständigkeiten, die
planerischen Entscheidungen sowie das Ortsrecht ein-
schließlich der Haushaltssatzung der Gemeinde beach-
ten. Entscheidungen, die nicht den Anforderungen nach
Satz 1 entsprechen, können durch den Gemeinderat
mit der Mehrheit seiner gesetzlichen Mitglieder geän-
dert oder aufgehoben werden. Der Vollzug der Entschei-
dungen obliegt dem Bürgermeister der Gemeinde. Hält
der Bürgermeister eine Entscheidung des Ortsteilsrats
für rechtswidrig, so hat er ihren Vollzug auszusetzen
und sie in der nächsten Sitzung des Ortsteilrats, die
innerhalb eines Monats nach der Entscheidung stattfin-
den muss, gegenüber dem Ortsteilrat zu beanstanden.
Verbleibt der Ortsteilrat bei seiner Entscheidung, so hat
der Bürgermeister unverzüglich die Rechtsaufsichtsbe-
hörde zu unterrichten. Gegen die Entscheidung der
Rechtsaufsichtsbehörde kann der Ortsteil Klage bei dem
zuständigen Verwaltungsgericht erheben. Das Vorver-
fahren nach § 68 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) entfällt.

(8) Im Falle der Eingliederung einer Gemeinde in eine
andere oder der Bildung einer neuen Gemeinde wäh-
rend der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats ist
mit Wirksamwerden der Bestandsänderung für den Rest
der gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats für das
Gebiet der aufgelösten Gemeinde die Ortsteilverfassung
eingeführt; Absatz 1 Satz 4 bis 7 bleibt unberührt. Der
bisherige Bürgermeister der aufgelösten Gemeinde ist
für die Dauer der laufenden gesetzlichen Amtszeit des
Gemeinderats unter Berufung in das Beamtenverhält-
nis als Ehrenbeamter zum Ortsteilbürgermeister zu er-
nennen. Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder sind die
weiteren Mitglieder des Ortsteilrats. § 12 Abs. 1 Satz 2
bleibt unberührt."
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5. Nach § 45 wird folgender § 45 a eingefügt:

"§ 45 a
Ortschaften, Ortschaftsbürgermeister, Ortschaftsrat

(1) Die Landgemeinde hat durch Regelung in der
Hauptsatzung für die Ortsteile die Ortschaftsverfassung
einzuführen. Mehrere benachbarte Ortsteile können ge-
meinsam eine Ortschaftsverfassung erhalten. In jedem
Ortsteil mit Ortschaftsverfassung (Ortschaft) werden der
Ortschaftsbürgermeister und der Ortschaftsrat gewählt.
Die Ortschaftsverfassung kann für einzelne Ortschaf-
ten, außer auf Vorschlag der Ortschaft selbst, nur
wieder aufgehoben werden, wenn die Wahlen für den
Ortschaftsbürgermeister und die weiteren Mitglieder
des Ortschaftsrats auch nach einmaliger Wiederholung
erfolglos bleiben. Der Beschluss bedarf der Mehrheit
der gesetzlichen Zahl der Gemeinderatsmitglieder.

(2) Der Ortschaftsbürgermeister ist Ehrenbeamter der
Gemeinde und wird nach den Bestimmungen des Thü-
ringer Kommunalwahlgesetzes für die Dauer der ge-
setzlichen Amtszeit des Gemeinderats gewählt. Bleibt
die Wahl erfolglos, wählt der Ortschaftsrat den Ort-
schaftsbürgermeister aus seiner Mitte. Für die Vorbe-
reitung und Durchführung der Wahl des Ortschaftsbür-
germeisters in einer mit Beginn der gesetzlichen Amts-
zeit des Gemeinderats eingeführten oder geänderten
Ortschaft gilt die Einführung oder Änderung der Ort-
schaftsverfassung als zum Zeitpunkt der Wahl bereits
eingetreten. Für die Abwahl des Ortschaftsbürgermeis-
ters gilt § 28 Abs. 6 entsprechend. Der Ortschaftsbür-
germeister hat das Recht, beratend an allen die Be-
lange der Ortschaft betreffenden Sitzungen des Ge-
meinderats und der Ausschüsse teilzunehmen und ent-
sprechende Anträge zu stellen. Er ist hierzu wie ein
Gemeinderatsmitglied zu laden.

(3) Der Ortschaftsrat wird für die Dauer der gesetzli-
chen Amtszeit des Gemeinderats gebildet. Er besteht
aus dem Ortschaftsbürgermeister und den weiteren Mit-
gliedern des Ortschaftsrats. Die Zahl der weiteren Mit-
glieder des Ortschaftsrats beträgt in Ortschaften
mit bis zu 500 Einwohnern         4,
mit mehr als 500 bis zu 1 000 Einwohnern         6,
mit mehr als 1 000 bis zu 2 000 Einwohnern         8,
mit mehr als 2 000 Einwohnern       10.
Die weiteren Mitglieder des Ortschaftsrats werden in
geheimer Wahl gewählt. Sie sind ehrenamtlich tätig.
Das Nähere bestimmt die Hauptsatzung der Landge-
meinde.

(4) Der Ortschaftsbürgermeister ist Vorsitzender des
Ortschaftsrats. Der Ortschaftsrat wählt aus seiner Mit-
te einen oder mehrere Stellvertreter des Ortschaftsbür-
germeisters. Die Regelungen über den Geschäftsgang
des Gemeinderats (§§ 34 bis 42) gelten entsprechend.

(5) Der Ortschaftsrat berät über die Angelegenheiten
der Ortschaft. Er gibt Empfehlungen und Vorschläge
ab, die innerhalb einer Frist von drei Monaten von dem
für die Entscheidung zuständigen Organ der Landge-
meinde behandelt werden müssen. Dem Ortschaftsrat

ist vor Beginn der Beratungen zum Entwurf der Haus-
haltssatzung der Gemeinde sowie der Nachtragshaus-
haltssatzungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. Der Ortschaftsrat erhält vor der Beschlussfassung
des zuständigen Organs der Gemeinde eine angemes-
sene Frist zur Stellungnahme zu baurechtlichen Sat-
zungen und Planungen.

(6) Der Ortschaftsrat entscheidet über folgende Ange-
legenheiten der Ortschaft:
1. Verwendung der der Ortschaft für kulturelle, sportli-

che und soziale Zwecke zur Verfügung gestellten
Haushaltsmittel,

2. Pflege des Brauchtums und der kulturellen Traditi-
on, Förderung und Entwicklung des kulturellen Le-
bens, Unterstützung der Vereine, insbesondere der
Ortsfeuerwehr,

3. Benennung der im Gebiet der Ortschaft dem öffent-
lichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze
und Brücken sowie der öffentlichen Einrichtungen;
besteht bei vorhandenen Doppelbenennungen Ver-
wechslungsgefahr entscheidet der Gemeinderat,

4. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um-
und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instand-
setzung von Straßen, Wegen und Plätzen ein-
schließlich der Beleuchtungsanlagen, der Parkan-
lagen und Grünflächen,

5. Teilnahme an Wettbewerben zur Dorfentwicklung
und -verschönerung,

6. Pflege von Partner- und Patenschaften,
7. Information, Dokumentation und Repräsentation in

Ortschaftsangelegenheiten,
8. Benutzung der öffentlichen Kinderspielplätze, Sport-

einrichtungen, Büchereien, Dorfgemeinschaftshäu-
ser, Heimatmuseen und Einrichtungen des Bestat-
tungswesens.

(7) Der Ortschaftsrat unterbreitet Vorschläge zu:
1. der Auflösung der Ortsteile und Ortschaften, der Ein-

teilung der Gemeinde in Ortsteile und Ortschaften,
deren Benennung sowie der Änderung der Eintei-
lung und der Benennung, jeweils soweit die Ortschaft
betroffen ist,

2. der Änderung des Namens der Ortschaft oder der
zu der Ortschaft gehörenden Ortsteile,

3. dem Erlass, der Änderung oder Aufhebung einer die
Ortschaft betreffenden Gestaltungssatzung,

4. dem Erlass, der Änderung oder Aufhebung eines
die Ortschaft betreffenden Bebauungsplans,

5. der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu
Bauvorhaben im Gebiet der Ortschaft,

6. beabsichtigten Veranstaltungen und Märkten in der
Ortschaft,

7. dem Abschluss neuer Partner- und Patenschaften
der Landgemeinde,

8. der Ausstattung der öffentlichen Kinderspielplätze,
Sporteinrichtungen, Büchereien, Dorfgemeinschafts-
häuser, Heimatmuseen und Einrichtungen des Be-
stattungswesens.

(8) Durch die Hauptsatzung können dem Ortschaftsrat
über Absatz 6 und 7 hinaus weitere Aufgaben zur Bera-
tung und Entscheidung übertragen werden. Aufgaben
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nach § 26 Abs. 2 dürfen nicht übertragen werden. So-
weit ein Ortschaftsrat nicht besteht, hat der Ortschafts-
bürgermeister die Befugnisse des Ortschaftsrats.

(9) Die Ortschaft hat gegen die Gemeinde einen An-
spruch darauf, dass ihr die finanziellen Mittel zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben in angemessenem Umfang in der
Haushaltssatzung zur Verfügung gestellt werden. Die
für die Erfüllung der Aufgaben der Ortschaften veran-
schlagten Haushaltsansätze sind nach § 16 Abs. 2 der
Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung für jede ein-
zelne Ortschaft zu Budgets zu verbinden. Führt die
Landgemeinde ihre Haushaltswirtschaft nach den Re-
gelungen des Neuen Kommunalen Finanzwesens, er-
folgt die Budgetierung in einem Teilhaushalt der Land-
gemeinde. Die Höhe des Budgets wird im Benehmen
mit den Ortschaften vom Gemeinderat der Landgemein-
de im Haushaltsplan festgelegt.

(10) Die Entscheidungen des Ortschaftsrats und des
Ortschaftsbürgermeisters dürfen dem Zusammenwach-
sen der Landgemeinde nicht entgegenwirken und den
Gesamtbelangen der Landgemeinde nicht widerspre-
chen. Sie müssen die gesetzlichen Aufgaben und Zu-
ständigkeiten, die planerischen Entscheidungen sowie
das Ortsrecht einschließlich der Haushaltssatzung der
Landgemeinde beachten. Entscheidungen des Ort-
schaftsrats, die nicht den Anforderungen nach Satz 1
entsprechen, können durch den Gemeinderat mit der
Mehrheit seiner gesetzlichen Mitglieder geändert oder
aufgehoben werden. Der Vollzug der Entscheidungen
des Ortschaftsrats obliegt dem Bürgermeister der Land-
gemeinde. Hält der Bürgermeister eine Entscheidung
des Ortschaftsrats für rechtswidrig, so hat er ihren Voll-
zug auszusetzen und sie in der nächsten Sitzung des
Ortschaftsrats, die innerhalb eines Monats nach der
Entscheidung stattfinden muss, gegenüber dem Ort-
schaftsrat zu beanstanden. Verbleibt der Ortschaftsrat
bei seiner Entscheidung, so hat der Bürgermeister un-
verzüglich die Rechtsaufsichtsbehörde zu unterrichten.
Gegen die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde
kann die Ortschaft Klage bei dem zuständigen Verwal-
tungsgericht erheben. Das Vorverfahren nach § 68
Abs. 1 VwGO entfällt.

(11) Im Falle der Bildung oder Erweiterung einer Land-
gemeinde während der gesetzlichen Amtszeit des Ge-
meinderats ist mit Wirksamwerden der Bestandsände-
rung der Gemeinden für den Rest der gesetzlichen
Amtszeit des Gemeinderats für das Gebiet der aufge-
lösten Gemeinde die Ortschaftsverfassung eingeführt;
Absatz 1 Satz 4 und 5 bleibt unberührt. Der bisherige
Bürgermeister der aufgelösten Gemeinde ist für die
Dauer der laufenden gesetzlichen Amtszeit des Ge-
meinderats unter Berufung in das Beamtenverhältnis
als Ehrenbeamter zum Ortschaftsbürgermeister zu er-
nennen. Die bisherigen Gemeinderatsmitglieder sind
die weiteren Mitglieder des Ortschaftsrats. § 12 Abs. 1
Satz 2 bleibt unberührt."

6. § 46 erhält folgende Fassung:

"§ 46
Bildung, Erweiterung, Änderung und Auflösung von

Verwaltungsgemeinschaften

(1) Verwaltungsgemeinschaften können durch Gesetz
gebildet, geändert, erweitert oder aufgelöst werden, so-
fern Gründe des öffentlichen Wohls nicht entgegenste-
hen. Von den beteiligten Gemeinden kann ein entspre-
chender Antrag an das für Kommunalrecht zuständige
Ministerium gestellt werden, wenn mindestens die Mehr-
heit dieser Gemeinden, in der die Mehrheit der Einwoh-
ner der Verwaltungsgemeinschaft wohnt, übereinstim-
mende Beschlüsse gefasst haben.

(2) Die Verwaltungsgemeinschaft ist eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts mit dem Recht, Dienstherr von
Beamten zu sein. Eine Gemeinde kann nur einer Ver-
waltungsgemeinschaft angehören. Gemeinden mit we-
niger als 3 000 Einwohnern müssen einer Verwaltungs-
gemeinschaft angehören oder einer benachbarten Ge-
meinde nach § 51 zugeordnet sein.

(3) Hat die Einwohnerzahl einer Gemeinde, die keiner
Verwaltungsgemeinschaft angehört, in drei aufeinander
folgenden Jahren am Stichtag 31. Dezember nach der
amtlichen Einwohnerstatistik des Landesamtes für Sta-
tistik weniger als 3 000 Einwohner betragen, so muss
diese Gemeinde bis zum Ende des zweiten auf den letz-
ten Stichtag folgenden Jahres den Beitritt zu einer be-
nachbarten Verwaltungsgemeinschaft, die Zuordnung
zu einer benachbarten Gemeinde nach § 51, die Ein-
gliederung in eine benachbarte oder den Zusammen-
schluss mit einer benachbarten Gemeinde bei dem für
das Kommunalrecht zuständigen Ministerium beantra-
gen. Wird in dem genannten Zeitraum kein Antrag nach
Satz 1 gestellt, erfolgt eine Zuordnung durch den Ge-
setzgeber.

(4) Der Name und der Sitz einer bestehenden Verwal-
tungsgemeinschaft kann bei Vorliegen eines öffentlichen
Interesses auf Antrag der Verwaltungsgemeinschaft
oder nach Anhörung der Verwaltungsgemeinschaft von
Amts wegen durch Rechtsverordnung des für das Kom-
munalrecht zuständigen Ministeriums geändert werden.
Der Antrag auf Änderung des Namens oder des Sitzes
der Verwaltungsgemeinschaft bedarf der Zustimmung
von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder der Gemein-
schaftsversammlung.

(5) Das Landesverwaltungsamt regelt die mit der Bil-
dung, Erweiterung, Änderung oder Auflösung einer Ver-
waltungsgemeinschaft entstehenden Rechts- und Ver-
waltungsfragen, soweit nicht in dem Gesetz Regelun-
gen enthalten sind."

7. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2
Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezem-
ber 2007 (GVBl. S. 259) wird wie folgt geändert:
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1. § 11 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Für die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach Ab-
satz 2 wird für das Jahr 2008 das Istaufkommen vom
1. Juli 2006 bis zum 30. Juni 2007, für das Jahr 2009
das Istaufkommen vom 1. Juli 2007 bis zum 30. Juni
2008 angesetzt. Für die Berechnung der Steuerkraft-
zahlen nach Absatz 2 wird ab dem Jahr 2010 der Durch-
schnitt des vorvergangenen Jahres und der zwei davor
liegenden Jahre angesetzt."

2. § 36 erhält folgende Fassung:

"§ 36
Förderung freiwilliger Gemeindefusionen

(1) Gemeinden, die aufgrund freiwilliger Zusammen-
schlüsse oder Eingliederungen nach Absatz 2 bis zum
Ende des Jahres 2009 durch Gesetz gebildet oder ver-
größert werden, erhalten nach Inkrafttreten der Gebiets-
und Bestandsänderung nach Maßgabe des Landes-
haushalts allgemeine, steuerkraftunabhängige und
nicht zweckgebundene Zuweisungen außerhalb des
kommunalen Finanzausgleichs. Maßgeblich für diese
Zuweisungen ist die Einwohnerzahl entsprechend § 32.
Die Ausreichung erfolgt an die neu gebildete oder ver-
größerte Gemeinde in einem Betrag. Diese freiwilligen
Landeszuweisungen dienen nicht der Sicherstellung
der angemessenen Finanzausstattung der Kommunen
durch das Land im Sinne des Artikels 93 Abs. 1 Satz 1
der Verfassung des Freistaats Thüringen und sind nicht
Bestandteil der Finanzausgleichsmasse nach § 3
Abs. 1.

(2) Wird eine Gemeinde mit mindestens 4 000 Einwoh-
nern durch Zusammenschluss oder Eingliederung neu
gebildet oder vergrößert, kann sie eine Zuweisung von
30 Euro je Einwohner erhalten. Diese Zuweisung er-
höht sich auf 100 Euro je Einwohner, wenn die neu
gebildete oder vergrößerte Gemeinde mindestens 5 000
Einwohner hat. Die Höchstförderung beträgt je Einzel-
fall eine Million Euro.

(3) Um Mehrfachförderungen auszuschließen, werden
bei dieser Förderung die bereits nach Maßgabe des
bis zum 31. Dezember 2007 geltenden § 35 a und des
§ 36 in der bisher geltenden Fassung in den Jahren ab
2006 gezahlten Zuweisungen in Anrechnung gebracht.
Bei weiteren Eingliederungen oder Zusammenschlüs-
sen wird nur noch die Einwohnerzahl der hinzukom-
menden Gemeinden für die Höhe der Zuweisung zu-
grunde gelegt."

Artikel 3
Änderung des Thüringer Gesetzes über kommunale

Wahlbeamte

Das Thüringer Gesetz über kommunale Wahlbeamte vom
16. August 1993 (GVBl. S. 540), geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 18. Dezember 2002 (GVBl. S. 467),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. die Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsteilbür-
germeister und Ortschaftsbürgermeister,"

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "Ortsbürgermeister"
durch die Worte "Ortsteilbürgermeister, Ortschaftsbür-
germeister" ersetzt.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

In Absatz 2 Nr. 2 wird die Verweisung "§  30 Abs. 2 oder
3 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes" durch die Ver-
weisung "§ 30 Abs. 3 bis 5 des Thüringer Kommunal-
wahlgesetzes" ersetzt.

4. § 8 erhält folgende Fassung:

"§ 8
Ehrensold für Bürgermeister, Ortsteilbürgermeister

und Ortschaftsbürgermeister

(1) Einem ehrenamtlichen Bürgermeister, Ortsteilbür-
germeister oder Ortschaftsbürgermeister kann vom Ge-
meinderat für die Zeit nach seinem Ausscheiden Eh-
rensold bewilligt werden, wenn er sein Amt in dersel-
ben Gemeinde mindestens zehn Jahre lang innegehabt
und entweder das 60. Lebensjahr vollendet hat oder
dienstunfähig ist. Ihm ist Ehrensold zu gewähren, wenn
er mindestens drei volle Wahlperioden kommunaler
Wahlbeamter in derselben Gemeinde gewesen war und
die weiteren Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen.

(2) Der Ehrensold beträgt ein Drittel der zuletzt bezo-
genen Aufwandsentschädigung. Der Ehrensold ist mo-
natlich im Voraus zu zahlen.

(3) Die Bewilligung kann widerrufen werden, wenn sich
ein Empfänger des Ehrensolds als nicht würdig erweist.

(4) Ist ein ehrenamtlicher Bürgermeister, Ortsteilbürger-
meister oder Ortschaftsbürgermeister in einer Gemein-
de wieder gewählt worden, die unter vollständiger oder
teilweiser Einbeziehung seiner früheren Gemeinde neu
gebildet worden ist, so werden auf die Zeiten nach Ab-
satz 1 die Zeiten angerechnet, die der ehrenamtliche
Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ortsteilbürgermeis-
ter oder Ortschaftsbürgermeister in der früheren Ge-
meinde im Amt war. Endet das Amt als ehrenamtlicher
kommunaler Wahlbeamter in der neuen Gemeinde mit
Ablauf der laufenden gesetzlichen Amtszeit nach § 45
Abs. 8 oder § 45 a Abs. 11 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO), so gilt Satz 1 entsprechend.

(5) Scheidet ein ehrenamtlicher Bürgermeister, der
durch die Bildung einer Thüringer Landgemeinde zum
Ortschaftsbürgermeister nach § 45 a Abs. 11 ThürKO
oder durch Um- oder Neubildung einer Gemeinde nach
§ 45 Abs. 8 ThürKO zum Ortsteilbürgermeister ernannt
werden könnte, bei der Bildung oder Umbildung der Ge-
meinde aus dem Amt aus, so wird die nicht vollständig
zurückgelegte Amtszeit als ehrenamtlicher Bürgermeis-
ter in der früheren Gemeinde als volle Wahlperiode auf
die Zeiten nach Absatz 1 angerechnet. Scheidet ein
Ortsteil- oder Ortschaftsbürgermeister bei der Neu- oder
Umbildung einer Gemeinde oder Landgemeinde aus
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dem Amt aus und wird nicht nach Absatz 4 Satz 1 wieder
gewählt, so wird die nicht vollständig zurückgelegte
Amtszeit als Ortsteil- oder Ortschaftsbürgermeister in
der früheren Gemeinde als volle Wahlperiode auf die
Zeiten nach Absatz 1 angerechnet.

(6) Einheitliche Änderungen aller Grundgehälter der Be-
soldungsgruppen A und B der Bürgermeister gelten mit
dem gleichen Vomhundertsatz unmittelbar für den Eh-
rensold.

(7) Abweichend von Absatz 1 kann einem ehrenamtli-
chen Bürgermeister, der in der Zeit vom 6. Mai bis zum
2. Oktober 1990 gewählt wurde und der bis zum Ende
der gesetzlichen Amtszeit sein Amt innehatte, Ehren-
sold gewährt werden. Hauptamtlichen Bürgermeistern,
die die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen, kann
der Ehrensold bis zur Höhe der Dienstaufwandsent-
schädigung gewährt werden."

5. Nach § 9 wird folgender § 9 a eingefügt:

"§ 9 a
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form."

Artikel 4
Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Die Ortschaftsverfassungen nach der bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung des § 45 Thür-
KO werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Absatz 3
zu Ortsteilverfassungen. Der Ortsbürgermeister führt ab
Beginn der gesetzlichen Amtszeit des im Jahre 2009 zu
wählenden Gemeinderats die Bezeichnung Ortsteilbürger-
meister, der Ortschaftsrat führt die Bezeichnung Ortsteil-
rat. Die Gemeinden haben ihr Ortsrecht diesbezüglich bis
spätestens drei Monate vor den allgemeinen Kreistags- und
Gemeinderatswahlen 2009 anzupassen.

(2) Die Rechtsstellung der Beamten und Versorgungsemp-
fänger bei der Umbildung von Gemeinden richtet sich nach
den Bestimmungen des Dritten Abschnittes des zweiten
Kapitels des Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG). Bei
Beamten auf Zeit, die nach § 130 Abs. 2 Satz 1 BRRG in
den einstweiligen Ruhestand versetzt worden sind, endet
der einstweilige Ruhestand mit Ablauf der Amtszeit; sie
gelten ab diesem Zeitpunkt als dauernd in den Ruhestand
versetzt, wenn sie bei Verbleiben im Amt mit Ablauf der
Amtszeit in den Ruhestand getreten wären.

(3) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des Artikels 2 am Tage
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 2 tritt am 1. Januar
2009 in Kraft.

Erfurt, den 9. Oktober 2008
Die Präsidentin des Landtags
Prof. Dr.-Ing. habil. Schipanski

Neuntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes
Vom 9. Oktober 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Abgeordnetengesetz in der Fassung vom
9. März 1995 (GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2  des Gesetzes vom 2. Mai 2005 (GVBl. S. 169),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 wird aufgehoben.

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Abgeordnete erhalten zur Abgeltung der durch
das Mandat bedingten Aufwendungen eine steuer-
freie Amtsausstattung, die Geld- und Sachleistun-
gen umfasst. Zu den Geldleistungen gehören Leis-
tungen nach § 6 Abs. 2 und 3, § 7, § 9 und § 10. Zu
den Sachleistungen gehören die Nutzung der Über-
nachtungsmöglichkeit im Haus der Abgeordneten
sowie die kostenlose Nutzung aller im Landtags-
gebäude vorhandenen Einrichtungen zur Gewähr-
leistung der Abgeordnetentätigkeit. Näheres kann

in den Ausführungsbestimmungen des Ältestenrats
sowie im Haushaltsgesetz bestimmt werden."

b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort
"Mandats" die Worte "zum Sitz des Landtags" ge-
strichen.

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 2 bis 4 werden durch folgende Sätze 2
bis 8 ersetzt:

"Die Erstattung erfolgt bis zur Höhe des Betrages,
der dem Bruttoarbeitsentgelt eines Beschäftigten der
Entgeltgruppe 9, Stufe 4 TV-L (Thüringen) entspricht.
Erstattet werden darüber hinaus die entsprechen-
den Nebenleistungen wie Arbeitgeberanteile, -bei-
träge und -umlagen, Umlagen für eine entsprechen-
de Zusatzversorgungseinrichtung sowie eine Jah-
ressonderzahlung. Für die vorgenannten Leistun-
gen sind die Tarifverträge für die Beschäftigten des
Landes entsprechend anzuwenden. Im Einzelfall
können bei kündigungsbedingter vorzeitiger Been-
digung von Arbeitsverhältnissen mit persönlichen
Mitarbeitern Abfindungszahlungen bis zur Höhe von
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drei Monatsgehältern erstattet werden. Eine Erstat-
tung von Aufwendungen kommt nur in Betracht, so-
weit der Landtagsverwaltung zu Beginn des Arbeits-
verhältnisses ein Führungszeugnis des Mitarbeiters
vorliegt, das keine Eintragungen wegen der vorsätz-
lichen Begehung einer Straftat enthält. Der Inhalt des
Führungszeugnisses richtet sich nach § 32 Abs. 1
und 2, §§ 33 und 34 Bundeszentralregistergesetz.
Zu den Einzelheiten und zum Verfahren erlässt der
Ältestenrat Ausführungsbestimmungen."

b) Die bisherigen Sätze 5 bis 7 werden die Sätze 9
bis 11.

4. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird die Angabe "§ 6" durch die Angabe
"§ 5" ersetzt.

b) In Absatz 4 wird die Angabe "§ 9" durch die Angabe
"§ 7" ersetzt.

c) Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt:

"Bei Auslandsdienstreisen findet das Thüringer Rei-
sekostengesetz Anwendung."

5. In § 11 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "wenn Abge-
ordnete ihre Mitgliedschaft im Landtag nach § 1 Abs. 2
verlieren und" gestrichen.

6. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte "Vollendung des 60. Le-
bensjahres" durch die Worte "Erreichen der Alters-
grenze für den Bezug der Regelaltersrente nach dem
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch" ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worte "bis zum elften Jahr"
gestrichen sowie nach dem Wort "früher" folgen-
der Halbsatz angefügt:

", frühestens jedoch mit der Vollendung des 57. Le-
bensjahres"

7. In § 14 Satz 2 wird die Zahl "75" durch die Zahl "71,75"
ersetzt.

8. Dem § 17 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

"Hat ein ausgeschiedener Abgeordneter bis zu seinem
Tod keinen Antrag auf Versorgungsabfindung gestellt,
können sein überlebender Ehegatte oder, soweit ein
solcher nicht vorhanden ist, die leiblichen oder die als
Kind angenommenen Kinder einen Antrag stellen."

9. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Überbrückungsgeld für Hinterbliebene"

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In den Sätzen 1 bis 3 wird jeweils das Wort "Ster-
begeld" durch das Wort "Überbrückungsgeld" er-
setzt.

bb) In Satz 3 werden die Worte "oder der Bestat-
tung" gestrichen.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

"Der Auszahlungsbetrag des Überbrückungsgel-
des vermindert sich um 1 050 Euro."

c) In Absatz 2 werden das Wort "Sterbegeldes" durch
das Wort "Überbrückungsgeldes" ersetzt und die
Worte "nach § 14" gestrichen.

10. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Höhe der Grundentschädigung verändert
sich jährlich entsprechend dem Durchschnitt der Ver-
änderung der Bruttoeinkommen von abhängig Be-
schäftigten sowie von Empfängern von Arbeitslosen-
geld II in Thüringen nach Maßgabe von Absatz 3."

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Das Landesamt für Statistik ermittelt
1. die allgemeine Einkommensentwicklung nach

Maßgabe
a) des Verdienststatistikgesetzes vom 21. De-

zember 2006 (BGBl. I S. 3291) in der jeweils
geltenden Fassung,

b) der Tarifverträge für die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes,

c) des Rechts der Beamtenbesoldung und
d) der allgemeinen Veränderung des Arbeitslo-

sengeldes II,
jeweils bezogen auf den Zeitraum des gesamten
Berichtsjahres gegenüber dem Vorjahr,
e) der Entwicklung des Indexes der tariflichen

Stundenlöhne für die qualifizierten Arbeiter,
Landarbeiter und nichtqualifizierten Arbeiter
in der Landwirtschaft in den Bereichen Pflan-
zenbau, Tierhaltung und gemischte Landwirt-
schaft in den neuen Ländern als Verände-
rung des Jahresdurchschnittes des Berichts-
jahres gegenüber dem Jahresdurchschnitt
des Vorjahres und

2. die allgemeine Preisentwicklung nach Maßga-
be des Gesetzes über die Preisstatistik vom 9. Au-
gust 1958 (BGBl. I S. 605) in der jeweils gelten-
den Fassung als Veränderung des Jahresdurch-
schnitts des Berichtsjahres gegenüber dem Jah-
resdurchschnitt des Vorjahres.

Die sich hieraus ergebenden Einkommens- und
Preisentwicklungsraten teilt das Landesamt für Sta-
tistik dem Präsidenten des Landtags am Ende des
ersten Quartals des auf das Bezugsjahr folgenden
Jahres mit. Dieser unterrichtet danach den Landtag
in einer Drucksache und die Öffentlichkeit im Ge-
setz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thü-
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ringen hierüber sowie über die sich daraus erge-
benden Veränderungen der Grund- und Aufwands-
entschädigung. Sie treten jeweils mit Wirkung vom
1. Januar des Jahres der Bekanntgabe in Kraft."

11. § 27 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Ausscheidende Abgeordnete erhalten die Grund- und
die Aufwandsentschädigung bis zum Ende des Monats,
in dem die Mitgliedschaft im Landtag endet; die Auf-
wandsentschädigung nach § 7 Satz 1 bis 4 wird
längstens bis zum Ende des auf das Ausscheiden fol-
genden Kalendervierteljahres gewährt, Ausführungs-
bestimmungen des Ältestenrats regeln das Nähere."

12. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "Besoldungs-
und" gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender neue Satz 2 einge-
fügt:

"Gleiches gilt für das Aufsteigen in den Erfah-
rungsstufen des Grundgehalts nach § 24 Abs. 1
Satz 2 des Thüringer Besoldungsgesetzes."

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

cc) Der bisherige Satz 3 wird aufgehoben.

13. Dem § 48 Abs. 1 werden folgende Sätze 2 bis 4 ange-
fügt:

"Darüber hinaus dürfen Beschäftigungsverhältnisse nur
dann begründet werden, wenn der Fraktion ein Füh-
rungszeugnis des Mitarbeiters vorliegt, das keine Ein-
tragungen wegen der vorsätzlichen Begehung einer
Straftat enthält. Der Inhalt des Führungszeugnisses
richtet sich nach § 32 Abs. 1 und 2, §§ 33 und 34 Bun-
deszentralregistergesetz. Zu den Einzelheiten und zum
Verfahren erlässt der Ältestenrat Ausführungsbestim-
mungen."

14. § 49 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort "jährlich" gestri-
chen.

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

"(4) Personelle Unterstützung für einen Fraktions-
mitarbeiter wird nicht gewährt, ohne die Mitteilung

an den Präsidenten des Landtags über das Vorlie-
gen eines Führungszeugnisses nach § 48 Abs. 1
ohne Belastungseintragung."

15. In § 52 werden die Worte "für bestimmte Zwecke" ge-
strichen.

16. In § 54 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte "nach ihren
Zwecken ausgewiesenen" gestrichen.

17. § 60 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

"Soweit Abgeordnete nach Inkrafttreten des Fünf-
ten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Abgeord-
netengesetzes und vor Beginn der fünften Wahlpe-
riode eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf Al-
tersentschädigung erworben haben, erhalten sie Al-
tersentschädigung nach Maßgabe der §§ 13 und
14 in der bis zum Beginn der fünften Wahlperiode
geltenden Fassung. Soweit zum Beginn der fünften
Wahlperiode Ansprüche auf Hinterbliebenenversor-
gung bestehen, bleiben diese unberührt."

b) Nach Absatz 3 wird folgender neue Absatz 4 einge-
fügt:

"(4) § 26 in der vor dem Inkrafttreten des Neunten
Gesetzes zur Änderung des Thüringer Abgeord-
netengesetzes geltenden Fassung findet bei der
Anpassung der Entschädigungen mit Wirkung vom
1. November 2008 weiter Anwendung. Die nächs-
te Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. Januar
2010 nach Maßgabe des § 26 in der ab dem In-
krafttreten des Neunten Gesetzes zur Änderung
des Thüringer Abgeordnetengesetzes geltenden
Fassung."

c) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Absätze
5 bis 7.

Artikel 2

(1) Artikel 1 Nr. 12 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2008 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nr. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14 Buchst. a sowie Nr. 17
Buchst. b und c treten am Tage nach der Verkündung die-
ses Gesetzes in Kraft.

(3) Artikel 1 Nr. 15 und 16 treten am 1. Januar 2009 in Kraft.

(4) Artikel 1 Nr. 3, 6, 7, 9, 13, 14 Buchst. b und Nr. 17
Buchst. a treten mit Beginn der fünften Wahlperiode in
Kraft.

Erfurt, den 9. Oktober 2008
Die Präsidentin des Landtags
Prof. Dr.-Ing. habil. Schipanski
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